
fiebenunddrertzigsten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 28. M y  1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v. Wur z bac h ,  Landeshauptmann - Stellvertreter von Krain. —  Regierungs - Com- 
missär: Landesrath Ro t h .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns Freiherr 
v. C o d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der Herren Abgeordneten: Freih. v. A p f a l t r e r n ,  
Graf Anton A u e r s p e r g ,  Ambr o f ch  und Dr .  Recher.  —  Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung:  1. Lesung 6c« Sitzung« - Protokoll« von, 27. März. — 2. Voranschlag des GrnndcntlastungS -- Fondeö pro 1863 und 
1864. — 3. Vortrag bezüglich de« Lotto - Anlehens. — 4. Eventueller Vortrag bezüglich der Freischurfsteuer.

Äcginn der Sitzung 10 Ih r  25 Minuten Vormittags.

Jandcshanptm. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich constatire 
die Beschlußfähigkeit des hohen Hanfes und eröffne die 
Sitzung. (Schriftführer Vilhar liest das Protocoll der 36. 
Sitzung. Nach der Berlesnng.) Wird gegen die Fassung 
des Protokolls etwas eingewendet? (Rach einer Pause.) 
Wenn nicht, so erkläre ich cs für genehmigt.

Rad) der Geschäftsordnung sollte als erster Gegen
stand der heutigen Tagesordnung der uns gestern übrig 
gebliebene Gegenstand, nämlich der Antrag des Landes- 
Ausschnsses wegen Bewilligung einer Gnadeugabc, zur Ber- 
handlnng kommen. Da ich aber über diese» Gegenstand 
Referent bin und erst kurz vor der Sitzung von der Un
päßlichkeit des Herrn Landeshauptmannes verständiget wurde, 
so war ich nicht in der Lage, einen der Herren College» 
zu ersuchen, daß er den Bortrag übernehme; ich gehe 
daher zu dem zweiten Gegenstände der Tagesordnung über, 
bemerke aber, daß mir so eben eine Interpellation des 
Herrn D r. Bleiweis überreicht worden ist, welche von der 
gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des h. Hanseö unter
schrieben ist. Ich bitte den Herrn Dr. Bleiweis die In ter
pellation gefälligst selbst vorzulesen, da sie mit so kleiner 
Schrift geschrieben ist, daß ich nicht in der Lage bi», die
selbe gehörig vorzntragen.

Posl. D r. ß I u i w e i s  (b v re ) : „S lavna  c. k. dezelna
via d a ! K er obilna naloga neod lozljiv ih p red ine lov , k i 
j ih  jo  d ru g i dczelni zbo r Vojvodine kra jnske preje l iz 
ro k  slaviie v la d e , iz ro k  prvega dezelnega z b o ra , iz 
ro k  dezvlnega odbora in innog ili poslancev, ni p ripuslila , 
da b i se bil dezelnemu zboru  v posvetovanje iz ro c il 
pred log zavo lj ucnega jez ika  v nasih Ijudskih in srcdnjih 
s o la h , se zdolej podpisani v  do lznosl svojemu poslanslvu 
s lc jv m o , z a  z d a j  saj to vp rasa li slavno v la d o :

p r  v i e : Kako je  t o , da glede na cesarski zakon, 
po kterem  je  nauk slovenskega jez ika  predpisan (ob liga ten) 
nauk v nasih g im na z ija h , —  dalje glede na to ,  da vsak 
ob lig a tn i nauk iina u c iti v  tistem nauku preskusen ucenik, 
—  in na posled glede na to ,  da med u c ite lji slovenskega 
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rodü je  notorieno po d ru z ili gim nazijah to liko  ta e ih , k i 
so izprasani in po trjen i v  slovenskem je z ik o s lo v ji, in 
tedaj ne more ve lja ti nikakorsen iz g o v o r , da p rip ravn ih  
ucenikov n i ,  k a k o  t e d a j  j e  t o ,  da v ljub ljanskc j in  
kra jnske j g im n a s ii, razun teg a . da je  tukaj vec tak ih  
u c it i l je v , k i slovenskega jez ika  so ne umejo ne , da celö 
z a  n a u k  s l o v e n s c i n o  n i  n o b e n  po postavi izp ra - 
sevan in potrjen ucenik postavljen , ke r p ro fesor M arn 
je c. k. katehet in le iz svoje lastne dobre vo lje  natne- 
stovaje uc i slovenscino v 7. in 8. gim nazija lnein razredu 1 
Ta prikazen je  pa to liko  bulj cud na , ke r se pod M etter- 
nichovo vlado lcta 1 8 1 7 , ko slovenscina se ni bila ob li
gaten nauk, jo  bila so s lo lica  za slovenski je z ik  v L jub ljan i 
us lanov ljena ;

d r u g i c :  kako je  to ,  da za 8. g im nazija ln i razred 
so zm ira j ni primernega berila ?

t r o t j i c :  a li jo  c. k. slavno vlado v o l ja , da p r i-  
po inore , k a r najvec m o re , da se taka nepristo jnost, k te ra  
djansko overa to liko  potrebno ueenje slovenskega jez ika  
v gim nazijah in nasproluje po N jih  Volieanstvu slovesno 
zagolovljen i ravnopravnosti sp lo h , so posebno pa ces. 
ukazu od 8. avgusta 1 8 5 9 , brz ko b rz  odpravi in  se 
saj se v prihodnjem  solskein Ivtu 1863/4 postavijo za 
ljubljansko in kra jnsko gim nazijo sposobni u c e n ik i, da ne 
bodt-te to g im naz iji in z lasti ljubljanska g im nazija 1. reda 
strtle za novomesko, k i iina po postavi potrjenega uce- 
n ika? M is lilo  so j e , da se bode to ze lotos z g o d ilo , ko 
so nain poslali iz  lujoga 5  u c ite lje v , a li za slovenscino 
ni ne enega bilo vines. V s a k  d rug  nauk iina svojega 
potrjenega uce n ika , le uboga slovenscina ga na domaeih 
gim nazijah nima.“

Podpisani: D r. J. B le iw e is, D r. Lo v ro  Tom an, C. L o ke r, 
Jernej W idm er knezoskof. V ilh a r ,  K o re n , K lem encic, 
Rozm an, Jvan T om an , M ih. A in b ro z , Jvan Kapelle, D r. 
Suppan, D r. S kod l, Josef Z a g o rc , Anton Zo is, v. Langer, 

Gustav g ro f  Auersperg.
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P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Herrn Regierungs- ■
Repräsentanten von dieser Interpellation gefälligst Kenntniß 
zu nehmen.

Regiernngs-Commissär Landesrath R o t h :  Ich bitte, ! 
sie mir zu überreichen; ich muß mir Vorbehalten, sie in 
einer der nächsten Sitzungen zu beantworte».

P r ä s i d e n t :  W ir gehen nun ans den ersten Ge
genstand der heutigen Tagesordnung über, betreffend den , 
Bericht des Finanz-Ausschusses über den Boranschlag des ' 
Gruudentlastuiigs'Fondcs für die LerwaltungSjahre 1863 
und 1864. Ich ertheile dem Hrn. Berichterstatter das Wort.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest.)

Bericht
des Finanz-Ausschusses über die Voranschläge des
Erundentlastungs - Fondes für die verwaltungsjahre

1803 und 1864.
H o h e r  L a n d t a g !

Die Entstehung des Grundentlastungs-Fondes, die Ver
bindlichkeiten , deren Erfüllung ihm obliegt und die Ein
künfte, welche ihm zugewiesen sind, erscheinen in dem Be
richte des Landes-Ausschusses, die Aufnahme eines Lotto- 
Anlehens betreffend, dargestellt, daher diese Umstände als 
bekannt vorausgesetzt und hier übergangen werden können.

Nur in Betreff der Regie-Auslagen für die Servituten- 
Ablösnng glaubt der Finanz - Ausschuß Folgendes bemerken 
zu müssen:

Das Patent vom 5. Ju li 1853 legt dem Lande die 
Beipflichtung auf, die Koste» für die Servituten-Ablösung 
zu bestreiten, dieselben würden daher, strenge genommen, 
in den Boranschlag für deu Laudesfond einzureihen fein; 
cs wurde jedoch die Verfügung getroffen, daß diese Kosten 
vorschußweise aus dem GrundentlastungS - Fonde bestritten 
werden, und der Finanz - Ausschuß glaubt cs bei dieser 
Verfügung bewenden lassen zn kö»»en, nachdem das Wesen 
der Sache dadurch in Nichts geändert wird, da das Land 
den Abgang des GrundentlastungS-Fondcs ebensogut als 
jenen des Landesfondes selbst decken muß, und diese Ver
fügung einen Bortheil infoferne begründet, als der Grnnd- 
entlastungs-Fond gesetzlich ans Vorschüsse seitens des k. k. 
Aerars Anspruch zu machen berechtiget ist, daher bei Ein
haltung seiner Verbindlichkeiten nicht so leicht in Verlegenheit 
gcrathen kann, als dieß beim Landcöfonde möglich wäre, i

Indem sich nun der Finanz-Ausschuß vorbehält, die 
einzelnen Rubriken durch seinen Berichterstatter mündlich 
motiviren zu lassen, beantragt er das Erforderniß und die 
Bedeckung des Grundcntlastnngs-Fondes für die Berwal- : 
tuugsjahre 1863 und 1864 nachstehend festznsctzen, u. z.: j

Ich glaube die Vorlesung der einzelnen Posten hier 
übergehen zu sollen, nachdem dieselben ohnehin einzelnweise 
vorgetragen und abgesondert besprochen werden müssen. 
(Die nicht vorgelesenen Posten lauten:

„Für das Verwaltnngsjahr 1863.

A. E r fo rd e rn is .
I. An R e g i e - A u s l a g e n  f ü r  d i e S e r v i t u t e n -  

Ab l ö s u n g .
->) für die k. k. Grundlasten-Ablösungs - und Reguli- 

rnngs - Landes«Commission.
1. An Gehalten, Löhnungen und Functions - Zulagen.

Für den Referenten an Gehalt u. Zulage . 2205 fl.
für den Staathalterei - Seeretär Gehalt . 1260 „
Fuctionsgcbührcn der Beisitzenden . . . 100 „
Löhnung des Amtsdieners . . . . . 315 fl.

Fürtrag . . 3880 fl.

Uebertrag . . 3880 fl.
2. an Diurnen: 

für 2 Diurnisten h 1 fl. 5 kr.
tt 2 n h 1 lt ■ ,t
„ 1  „  „  80 „ . . . 1788 „

3. Remunerationen und Aushilfen . . . 100 „
| 4. an Kanzlei - und Amtserfordernissen:

Kanzleipa»schalefür5Diurnistenä2fl. 10kr. 10 „
für kleinere Kanzleianslagen.....................  60 „
für Tischbelcuchtungskosten der Diurnisten, 
der Kanzlei- und des Rathstifches . . . 100 „
Schreibpapier.......................................... 40 „
Druckkosten sammt P a p ie r .....................  400 „
Lithographische A rbe iten ..........................  200 „
Buchbiudereiarbeiten................................ 10 „
Beheitzung...............................................  200 „
Beischaffung von Einrichtungsstücken und 
Requisiten...............................................  100 „

5. an Reisekosten und Diäten der Referenten 250 „
6. Verschiedene A u s la g e n ..........................  12 „

Zusammen . . 7150 fl.
b) Für die k. k. Grundlasten-Ablösungs-Local- 

Commisfioncn und die als solche fnngi- 
renden k. k. Bezirksämter.

1. Gehalte für 2 Amtsleiter ü 1200 f l . , 1 
Amtsleiter pr. 1155, 1 Adjnncten als 
Amtöleiter 735 fl., 1 Adjunkten 735 fl. 
und 1 Actuar 525 f l . , zusammen . . 5670 „

2. Functionszulagen 4 Amtsleiter ii 840 fl. und 
1 Adjunkt 630 fl., znfammen . . . .  3990 „

3. Quarticrgelder für 2 Amtsleiter ä 210 fl. 
und 1 ü 189 f l . , zusammen . . . .  609 „

4. Dinrneu für 2 Diurnisten in AdelSberg 
ü 1 fl. 20 kr. nnd 4 r» 1 f l . , dann als 
jährliches Dinrnc»pa»fchalc zur Aushilfe 
im Schrcibgcfchäfte für die als Localcom
missionen fuugirenden k. k. Bezirksämter, 
denen noch keine eigenen Diurnisten bewil
ligt wurden 600 f l . , zusammen . . . 2936 „

5. an Löhnungen für die Amtsdicner 2 monatl.
21 fl., 1 ü 10 fl. n. 1 « 8 fl., zusammen 720 „

6. an Kanzlei- und AmtSerfordernissen . . 700 „
7. au Reisekosten der Localkommissions - und 

Bezirksbeamten, dann Zehrungsgelder der 
D iu rn is ten ..............................................   5100 „

8. au Reisekosten, Diäten nnd Entlohnungen 
der Sachverständigen und Zeugen . . . 7200 „

9. an Miethzinsen für die Amtslokalitäten . 547 „
10. an verschiedenen Auslagen . . . . . 90 „

Zusammen . . . 27562 fl.
II. An den e i gen t l i chen  B e d ü r f n i s s e n  des 

G r n n d e u t l a st n n g S - F o u d e S.
1 Für Kapitalörückzahlnngen:

ü) durch V erlosung ..........................  126000 fl.
b) für Kapitalsausgleichungsbetrüge an die

B erech tig ten ...................................... 300 „
2. Renten an die Berechtigten . . . .  422240 „
3. Laudemial - Entschädigung . . . . 49320 „

Zusaminen . . 597860 fl.
hiezu die Regie-Auslagen für die Servituten- 
Ablösung nnd zwar für die Landes-Eom-
miffion pr.........................................................7150 fl.
und die Localcommissionen pr. . . . 27562 „
gerechnet, zeigt sich das Gesammt-Erfor-
derniß m i t ..........................................  632572 fl.



18. Bedeckung.

1. Von den Verpflichteten:
») KapitalSeinzahlung  208540 fl.
b) Rentenzahlungen  114690 „
c) Verzugszinsen und andere Einnahmen 8600 „

2. vom Lande mittelst eines 26°/, Zuschlages
zu den dircctcn S te u e rn   268196 „

3. vom Aerar anLaudcmial-Entschädigung . 49320 „
Gcsammtsumme der Bedeckung . . . 649346 fl. 
wird derselben das obige Erfordcrnißpr. . 632572 „
cntgcgengchaltcn, so zeigt sich ein zu frnc-_________
tificircnder Ucbcrschuß pr  16774 fl.

Für das BcrwaltnngSjahr 1864.

A. (Erfordern tf».

1, R e g i e - A u s l a g e n  f ü r  di e S e r v i t u t e n -  
Ab l ö s u n g .

a) für die k. k. Grundlasten-AblösungS - und Reguli« 
rungs - Landes - Commission.

1. An Gehalten, Löhnungen und Functions-Zulagen 
Für den Referenten an Gehalt u. Zulage .
Gehalt des Statthalterci- SecrctärS . . 
Fnnctionsgcbührcn der Bcisitzcndcn . .
Löhnung des A m tsd icncrs.....................

2. an Diurnen: 
für 2 Diurnisten a 1 fl. 5 kr.
n 2 „  11 1 ii ii
I I 1 I I 11 n 80 „ . . . •

3. Remunerationen und Aushilfen . . . .
4. an Kanzlei - und Amtscrfordcrnifscn: 

Kanzlcipauschalcfür5 Diurnisten ä 2 fl. 10 kr.
für kleinere Kanzlciauslagcn.....................
Tischbcleuchtungskostcn der Diurnisten, Be
leuchtung der Kanzlei, des RathStischcs re. 
für Schreibpapier  .....................
„  Druckkostcn sammt Papier . . . .
„  lithographische A rb e ite n .....................
„  Buchbindcrciarbcitcn..........................
„ Behcitzung...............................- - -
„ Beischafsung von Einrichtungsstücken u.

R equ is iten ................................................
5. an Reisekosten und Diäten der Referenten
6. für verschiedene Auslagen . . - _• : :

2573 fl. 
1470  „  

100 „  
367 ..

2087
120

13 
70

175
75

52 5
375

40
175

110
300

14

6615

4655

761

Zusammen . . 8709 fl.
b) für die Grundlasten-Ablösungö-Localcom- 

missionen und die als solche fungircndcn 
k. k. Bezirksämter.

1. Gehalte für 2 Amtsleiter ä 1200 f l . , 1 
Amtslciter ä 1155 f l. ,  1 Adjnnct^als 
Amtsleitcr 735 f l . , 1 Adjunct 735 fl. 
und 1 Actuar 525 fl., zusammen . . .

2. Functionszulagcn für 4 Amtsleitcr ä 840 fl., 
und 1 Adjunct 630 fl., zusammen . . .

3. Quarticrgcldcr für 2 Amtslciter ä 210 fl. 
und 1 ä 189 f l . , zusammen . . . .

4. an Diurnen für 2 Diurnisten in Adclsbcrg 
ii 1 fl. 20 kr. und 3 andere »1  fl., dann an 
Diurncnpauschale zur Bestreitung der Aus
hilfe im (Schreibgeschäfte bei den als Local- 
commissioncn fungircndcn k. k. Bezirksäm
tern, denen noch keine Diurnisten bewilliget 
wurden, 700 fl., zusammen . . . . . 3006 „

Fürtrag . . 15037 fl.

Ucbertrag . . 15037 fl.
5. an Löhnungen der Amtsdicncr, 1 mit mo

natlich 15 fl. ,  1 mit 12 fl. ,  1 mit 10
und 1 mit 8 fl., zusammen . . . . .  630 „

6. an Kanzlei- und Amtscrsordernissen . . 700 „
7. an Reisekosten der Lokaltommissions- und 

Bczirksbcamtcn, dann Zchrungsgcldcr der 
D iu rn is te n .....................................................5100 „

8. an Reisekosten, Diäten und Entlohnungen
der Sachverständigen und Zeugen . . . 7200 „

9. Micthzinsc der AmtSlokalitätcn . . . 684 „
10. an verschiedenen Auslagen . . . . . 70 „

Zusammen . . 29421 fl.

11. An den e i gen t l i chen  B e d ü r f n i s s e n  des
G r u n d c n t l a st u n g s f o n d c s.

1. Für Eapitalsrückzahlungcn:
a) durch V e rlo su n g   189000 fl.
b) für Kapitalsauöglcichungsbcträgc an die 

Berechtigten  350 „
2. Renten an die Berechtigten . . . .  560180 „
3. an Laudemial-Entschädigung . . . . 73980 „

Zusammen . . 823510 fl. 
werden hiezu die Regie-Auslagen für die 
k. k. Servituten-Ablösungs-Landes-Com
mission pr  8709 „
und für die k. k. Lokalcommifsioncn pr. 29421 „ 
so stellt sich das Gesammt-Erforderniß mit 861640 fl. 
heraus.

B .  Bedeckung.

1. Von den Verpflichteten:
a) Kapitalseinzahlung  260670 fl.
b) Rentenzahlung  127730 „
c) Verzugszinsen und sonstigen Einnahmen 11600 „

2. vom Lande mittelst Steuerzuschlägen:
a) durch einen 26°/0 Zuschlag zu den di

rcctcn S te u e rn   335245 „
b) durch einen 10°/, Zuschlag zur Abgabe 

vom Verbrauche der geistigen Getränke
aller Art. sowie des Fleisches . . . 52000 „

3. vom Staate:
a) an Laudemial-Entschädigung . . . 73980 „
b) durch Rückbchcbung dcö pro 1863 ver
bliebenen Uebcrschusscs . . . .   16774 „

Zusammen . . 878019 fl. 
wird dieser Bedeckung obiges Erfordcrnißpr. 8t>1640 „ 
cntgcgengehaltcn, so zeigt sich ein zu fruc- 
tificircudcr Uberschuß pr  16379 fl.)
„Wenn der Ausschuß bei Vorprüfung der Voran

schläge den Bedarf der Servituten - Ablösungs - Localcom- 
missioncn auch auf keinen geringeren Betrag herabzusctzen 
vermochte, weil insbesondere die Gehalte und Functions
zulagcn nebst den Quarticrgeldcrn einer Abminderung nicht 
unterzogen werden können, und weil bei einer weitern 
Herabsetzung der Reisekosten für die Beamten, dann der 
Gebühren für die Sachverständigen das Besorgniß obwal
tet, daß man das Geschäft selbst in's Stocken gerathcn 
lassen könnte, so mußte doch der Ausschuß den dießfälligen 
Aufwand mit Rücksicht auf jenen in ändern Ländern als 
unverhältnißmäßig groß anerkennen. Nach Ansicht des F i
nanz-Ausschusses könnte eine nicht unbeträchtliche Vermin
derung der Kosten dadurch erzielt werden, wenn

a) die Geschäfte der Servituten - Ablösung den k. k. Be
zirksämtern zugctheilt und die k. k. Servituten-Ablö-
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sungs - Local- Commissionen mit Ausnahme jener von 
Radmannsdorf, deren Fortbestand wegen der dortigen 
besonderen Verhältnisse wünschenSwerth erscheint, auf
gelöst würden, und

b) wenn die k. k. Landes-Commission ein scharfes Augen
merk auf die von den k. k. Local - Commissionen und 
den als solchen fungirendcn k. f. Bezirksämtern un
ternommenen Reisen richten, die unnöthigen möglichst 
hintanhalten, und nach Thunlichkcit darauf sehen 
würde, daß die in irgend einem Zusammenhänge stehen
den Erhebungen nicht bei verschiedenen Exkursen, son
dern unter Einem gepflogen werden.
Der Finanz-Ausschuß glaubt daher dem hohen Land

tag anempfehlen zu sollen, daß diese beiden Punkte als ein 
Wunsch des Hauses zur Kenntniß der hohen Regierung 
behufs der möglichsten Berücksichtigung und der entspre
chenden Vorkehrungen gebracht werden.

Als Bedeckung für das Vcrwaltungsjahr 1864 glaubte 
der Finanz-Ausschuß nebst dem 26°/0 Zuschläge zu den bi- g 
reden Steuern auch einen 10°/o Zuschlag zur Verzehrungs
steuer von allen geistigen Getränken, sowie vom Fleische 
in Antrag bringen zu sollen, weil cs nöthig ist mit allen 
Kräften dahin zu streben, daß das Land seiner Zahlnngs- 
verbindlichkeit allmählig Nachkomme, und weil sich ohne 
dieser Maßregel, wie aus obigen Ansätzen hcrvorgcht, ein 
beträchtlicher Ausfall herausgestcllt haben würde.

Laut des beiliegenden Ausweises beträgt der Bcrzeh- 
rungssteucrcrtrag von obigen Artikeln mit Ausschluß jenes 
vom Fleischvcrbrauchc in der Stadt Laibach zusammen

433024 fl. 85 % kr. 
Der Vcrzehrungsstencrcrtrag vom Fleische in der Stadt Lai
bach kann hingegen nicht angegeben werden, weil hier die 
Verzehrungssteuer von sümmtlichcn Artikeln cumulativ ver
pachtet ist. Es könnte demnach der Ertrag des beabsich
tigten V0% Zuschlages auch nur approximativ im Voran
schläge m i t ....................................................... 52000 fl.
angesetzt werden.

Der Finanz - Ausschuß stellt daher den Antrag:
Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Der Voranschlag des krain. Grundcntlastungsfondes 

für das Vcrwaltungsjahr 1863 werde nach der oben enthal
tene« rubrikcnweisen Auseinandersetzung im Erfordernisse
m i t ................................................................  632572 fl.
und in der Bedeckung mit 649346 fl. festgesetzt;

2. zur Bedeckung des Landcsdrittels sei eine Landes- 
Umlage von 26°/„ auf die directcn Steuern mit Ausschluß 
des Kricgszuschlages cinzuhcbcn.

3. Der Voranschlag für das Vcrwaltungsjahr 1864 
werde in dem Erfordernisse auf . . . .  861640 fl.
und in der Bedeckung a u f ............................  878019 „
festgesetzt.

4 . Zur Deckung des Landcsdrittels werde ein 26% 
Zuschlag auf die directcn Stenern mit Ausschluß des Kricgs- 
zuschlagcs und ein 10% Zuschlag auf die Verzehrungssteuer 
von sämmtlichcn geistigen Getränken, dann vom Fleische 
eingeh oben.

5. Es sei der H. Regierung der Wunsch auszndrückcn:
a) daß die Scrvitutcn-Ablösnngs-Localcominissionen, mit 

Ausnahme jener zu Radmannsdorf aufgehoben, und 
ihre Geschäfte den k. k. Bezirksämtern zngcwicscn 
werden, und

b) daß die in Angelegenheit der Scrvitutcn-Ablösung zu 
unternehmenden Dienstreisen auf das unumgänglich 
nöthigc Maß zurückgeführt und darauf gesehen werden 
wolle, daß die in irgend einem Zusammenhänge stehenden 
Erhebungen unter Einem gepflogen werden wollen."

Ehcvor in die Berathnng der einzelnen Posten der 
Voranschläge cingegangcn werden kann, dürfte cS noth- 
wcndig sein, daß sich das hohe Haus vorläufig über die 
Vorfrage ausspreche, ob die Auslagen für die Scrvitutcn- 
Ablösung auch noch künftighin im Präliminare des Grnnd- 
cntlastnngsfondcs ihren Platz haben sollen, oder ob die
selben in das Präliminare für den Landcsfond cinzubcziehcn 
seien, indem im letzteren Falle dieselben hier bei der heu
tigen Tagesordnung übergangen, und seinerzeit bei dem 
Präliminare über den Landcsfond zur ' Sprache gebracht 
werden müßten.

Der Finanz-Ausschuß hat sich in Folge der im Be
richte enthaltenen Gründe dahin erklärt, daß diese Ausla
gen auch in Zukunft aus dem GrundcntlastnngSfondc vor
schußweise zu bestreiten, daher in das Präliminare des 
Grundcntlastungsfondes einzubezichcn seien; daher auch in 
dieser Richtung der Antrag gestellt w ird , daß cs in Zu
kunft nach der bisherigen Gepflogenheit gehalten werden 
möge.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat die Ent
scheidung einer Vorfrage in Anregung gebracht. Diese 
lautet, ob die Ausgaben für die Servitutcn-Ablösung wie 
bisher in das Präliminare für den Grnndcntlastnngsfond, 
oder aber in das Präliminare des Landcsfondcs ciuzube- 
zichcn seien; ich sehe mich bcmüßiget, zuerst hierüber die 
Debatte zu eröffnen. Wünscht Jemand der Herren das 
Wort bezüglich dieser Vorfrage? ('Rach einer Panse.) 
Wenn nicht, so bringe ich diese Frage in folgender Form 
zur Abstimmung: Ich bitte jene Herren, welche damit ein
verstanden sind, daß die Auslagen für die Servituten-Ab- 
lösnng in das Präliminare für den Grnndcntlastnngsfond, 
auch künftighin cinzustcllcn seien, gefälligst sich zu erheben. 
(Geschieht.) Is t angenommen.

Bcrichterst. D r. S  u p p a n : Die Auslagen, welche 
nach dem Beschlüsse dieses H. Hauses ans dem Grundcnt- 
lastnngöfonde zu bestreiten kommen, zerfallen in zwei Haupt- 
rubrikcn, nämlich in Auslagen für die Servituten - Ablö
sung und in jene für die eigentlichen Bedürfnisse des 
Grundcntlastungsfondes, nämlich für die üapitals - Rück
zahlungen an die Berechtigten und für die mittlerweiligen 
Rentenzahlungen.

Die erste Hauptrnbrik zerfällt in zwei Untcrabthcilnn- 
gcn, nämlich Auslagen für die Servituten - Ablösungs- 
Landes - Commissionen, und jene für Local - Commissionen 
und die als solche fungirendcn k. k. Bezirksämter.

Die k. k. Landes - Commissionen haben an Personale 
einen Referenten, einen Statthaltcrei-Secretär, 5 Diurnisten 
und einen Kanzlcidicncr. Es sind demnach präliminirt zuerst 
an Gehalten, Löhnungen und Fnnctionsznlagcn:

für den Referenten an Gehalt und Zulage 2205 fl.
für den Statthaltcrei - SccrctärS - Gehalt 1260 „
Functions gebühren der Besitzenden . . 100 „
Löhnung des Am tsd icncrs 315 „
Der Finanz - Ausschuß beantragt, daß diese Ansätze 

vom hohen Hause genehmigt werden.
P r ä s i d e n t :  Ich muß mir erlauben, die Bemer

kung vvranzuschickcn, daß wir nach der Geschäftsordnung 
in Berücksichtigung des Umstandes, daß der Antrag des 
Ausschusses auS mehreren Thcilcn besteht, doch eine General- 
Debatte vorangchcn lassen müssen. Ich bin vom Bericht
erstatter überrascht worden, weil er gleich bei den Spccial- 
poften begonnen hat. Wünscht Jemand der Herren in der 
General-Debatte das Wort zu nehmen? (Nach einer 
Panse.) Wenn nicht, so gehen wir zur Special-Debatte 
über. Es ist der erste Antrag bereits vom Berichterstatter 
verlesen worden, und ich bitte, wenn Jemand der Herren



darüber das Wort ergreifen w ill, sich dießsallö zu melden. 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich die ein
zelnen Posten der Nr. 1 unter der Rubrik A Erforderniß an 
Regie - Auslagen für die Servitnten-Ablösuug zur Abstim
mung. a) An Gehalten, Löhnungen, und Functionszula
gen. Für den Referenten an Gehalt und Zulage 2205 fl.
—  Wird dieses Erforderuiß bewilligt? Jene Herren, 
welche mit diesem Ersorderniß einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Es ist genehmiget.
—  „Für den Statthalterei - Secretür Gehalt 1260 fl." 
Jene Herren, welche diese Post genehmigen, bitte ich, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Sie ist genehmiget. —  
„Fnnctionsgebühren der Beisihenden 100 fl." (Nach einer 
Panse.) Wenn Niemand sich erhebt, so erkläre ich diese 
Post als genehmiget. —  „Löhnung des Amtsdieners 
315 fl. (Nach einer Panse.) Wenn Niemand sich da
gegen erhebt, so erkläre ich diese Post als genehmiget. —  
Zweiter Posten „An Diurnen."

Berichterst. D r. S n p p a n : Das Manipulations- 
Geschäft, sowie daö gesammte Schreibgeschäst wird bei der 
Local-Commissiou durch Diurnisten vcrs*hcn; eö sind be
antragt fünf Diurnisten, und zwar zwei mit einem Tag- 
geld von 1 fl. 5 kr., zwei mit 1 fl. und einer mit 80 kr., 
zusammen mit 1788 fl.

Der Finanz - Ausschuß beantragt die Beibehaltung 
dieses Ansatzes.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das
W ort: (Nach einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich
diesen Ansatz zur Abstimmung, und zwar:

„2. An Diurnen:
für 2 Diurnisten ü 1 fl. 5 kr.

n 2 „ .. 1 ii n

I I  1 I I  n  n  ^ 0  "

Zusammen mit 1788 fl."
Wenn sich Niemand der Herren gegen diesen Ansatz 

erhebt, so erkläre ich denselben vom H. Hanse für geneh
miget. (Es erhebt sich Niemand.) —  „Remuncrationcii und 
Aushilfen."

Berichterst. D r. S  u p p a u : An Remunerationen und 
Aushilfen wird der Betrag von 100 fl. angesetzt, welche 
der Finanz - Ausschuß ebenfalls zur Annahme empfiehlt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das
Wort? (Nach einer Pause): Wenn nicht, so schreite ich
zur Abstimmung über diesen Antrag.

„3. Remunerationen und Aushilfe» 100 fl."
Wenn sich Niemand der Herren gegen diesen Erfor- 

derniß-Ansatz erhebt, so erkläre ich ihn als vom h. Hanse 
genehmiget. (Es erhebt sich Niemand.) Er ist genehmiget.

„4. An Kanzlei - und Amtserfordernifsen."
Berichterst. D r. S u p p a n : „4, An Kanzlei - und

AmtSerfordernissen." (Liest Nr. 4.)
Nachdem diese Posten, mit Ausnahme des Kanzlei

pauschales, für die Diuriiiften ohnehin mir gegen Verrechnung 
ihre Verwendung finden können, so beantragt sic der Finanz- 
Ausschuß ebenfalls »ach dcm Ansätze.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu den 
siib 4 aufgezählten Erfordernissen daS Wort. (Nach einer 
Panse): Wenn nicht, so bringe ich die einzelnen Posten 
zur Abstimmung.

„4. An Kanzlei - und AmtSerfordernissen: Knnzlei- 
pauschaule für 5 Diurnisten » 2 fl. 10 kr. —  10 fl.

Wird diese Post genehmiget? (Nach einer Panse): 
Wenn Niemand dagegen sich erhebt, so erkläre ich sie für 
genehmiget. — „Für kleinere Kanzlei - Auslagen ,60 fl."

Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Nach 
einer Panse): Wenn Niemand sich dagegen erhebt, so ist 
diese Post genehmiget. —  „Für Tischbclcuchtuugskosteu der 
Diurnisten, Beleuchtung der Kanzlei und deö NathstischeS 
100 fl." (Nach einer Pause): Wenn Niemand sich erhebt, 
so erkläre ich den Ansatz für genehmiget. —  „Schreib- 
papier 40 fl." (Nach einer Panse): Unter der gleichen 
Bedingung für genehmiget erklärt." —  „Drnckkosten sammt 
Papier 400 fl." (Nach einer Panse): Wenn Niemand sich 
erhebt, so ist dasselbe genehmiget. —  „Lithographische 
Arbeiten 200 fl." (Nach einer Panse): Wenn Niemand 

. sich erhebt, genehmiget. —  „Buchbinder-Arbeiten 10 fl." 
(Nach einer Panse): Is t vom H. Hanse genehmiget. —  
..Beheizung 200 fl." (Nach einer Panse): Is t vom h.Hanse 
genehmiget. —  „Beifchaffung vou Einrichtungsstücken und 
Requisiten 100 fl." (Nach einer Panse): Da sich Niemand 
dagegen erhebt, so ist diese Post als vom h. Hanse gcueh- 

| miget anzusehcn.
«5. An Reisekosten und Diäten der Referenten."
Berichterst. D r. S u p p  an:  An Reisekosten wurde 

beantragt, und zwar an Reisekosten und Diäten für den 
Referenten, mit Hinblick auf den Erfolg vom I .  1861, 
pr. 239 fl. und 300 f l . , dann an Reisekosten für den 
Vertreter der Berechtigten, welcher nicht in Laibach dornt* 
c ilirt, 100 fl. ,  zusammen 400 fl.; der Finanz-Ausschuß 
hat diesen Ansatz ans den Betrag von 250 fl. herabgesetzt, 
und zwar aus dcm Gründe, weil der Erfolg für das 1 . 1861 
nur ein Erforderniß pr. 239 fl. anfwieö, daher mit dem 
Ansätze von 250 fl. im wahrscheinlichen Bedarf genügen 
wird, und weil weiters für den Vertreter der Berechtigten 
keine Reisekosten mehr erforderlich sind, indem derselbe 
gegenwärtig in Laibach domicilirt, daher diese Post pr. 100 fl. 
weggelaffen wurde.

Der Finanz-Ausschuß beantragt daher in dieser Rubrik, 
den Betrag von 250 fl. zn genehmigen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand vou den verehrten 
Herren das Wort? (Nach einer Pause): Wenn nicht, so 
bringe ich diesen Antrag zur Abstimmung, und zwar: 
„5. Alt Reisekosten und Diäten der Referenten 250 fl." 
Wenn Niemand der Herren sich gegen diesen Ansatz erhebt, 
so erkläre ich ihn als genehmiget. (Es erhebt sich Niemand.)

,,6. Verschiedene Auslagen 12 fl."
Berichterst. D r. S  n p p a n : An verschiedenen Aus

lagen wurde ein Betrag von 12 fl. veranschlagt, welche 
Post zur Annahme empfohlen wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren das 
Wor t ? —  Wenn nicht, so bringe ich die 6. Post unter 
dem Namen: „Verschiedene Auslagen 12 fl.," zur Abstim
mung , und erkläre, da Niemand sich der Herren erhebt, 
dieselbe für genehmiget.

Nunmehr bringe ich, nachdem die einzelnen Posten 
von dcm H. Hause genehmiget worden sind, unter dcm T itc l: 
„An Regie-Auslagen für die Servituten-Ablösung": a) „für 
die k. k. Gruudlasten-Ablösungs- und Negulirungs-Laudes- 
conimissiou", den Gcsammtbctrag an Erforderniß für das I .  
1863 mit 7150 fl. als Antrag zur Abstimmung, und bitte jene 
Herren, welche mit dieser Erforderniß - Post einverstanden 
sind, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Berichterst. D r. S u p p a n : b) Für die k. k. Grnnd- 
lastcn-Ablösungs-Localcommission und die als solche fnngi- 
reiiden f. k. Bezirksämter: 1) Gehalte für zwei Amtsleiter 
6 1200 f l . , 1) Amtsleiter pr. 1155 fl., 1 Adjunctcu als 
Amtsleiter 735 fl., 1 Adjuncteu 735 fl. und 1 Actnar 
525 f l . , zusammen 5670 fl.

Da diese Bezüge sich auf Deerete der k. k. Landes
regierung beziehen, womit die Gehalte der Beamten der
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Grnndlastcn-Ablösuiigs-Localcvinmission fcstgestellt wurde», 
so ist gcgcn diesen Betrag keine Einwendung zu erheben, 
und der Finanz - Ausschuß empfiehlt daher denselben zur 
Annahme, vorbehaltlich deö Wunsches, welche» er in dieser 
Beziehung ausgesprochen hat, und welcher am Schlüsse 
des Präliminars zur Debatte kommen wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das 
Wort? —  Wenn nicht, so bringe ich diese Post h) zur 
Abstimmung (liest dieselbe), und erkläre sie, wenn keine 
Einwendung dagegen erhoben wird, als vom h. Hause ge
nehmiget. (Nach einer Pause): Sic ist genehmigt.

Berichterst. D r. S  u p p a n : 2) Functions - Zulage», 
4 Amtöleiter ii 840 fl. und 1 Adjnnct 630 fl., zusammen 
3990 fl. Ans dem bei der früher» Post erwähnten Grunde 
wird auch diese Post zur Annahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? — 
Wenn nicht, so bringe ich diesen Ansatz, lautend (liest 
denselben), zur Abstimmung und erkläre denselben, wenn 
von keinen, Mitgliede eine Einwendung erhöbe» wird, als 
voni H. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse): Er ist 
genehmigt.

Berichterst. D r. S  u p p a n : 3) Quartiergeldcr für 
2 Amtsleiter a 210 fl. und 1 » 189 fl., zusammen 609 fl. 
Aus demselben Grunde wird auch dieser Posten zur An
nahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren das Wort? 
—  Wenn nicht, so bringe ich diese Post, lautend (lieft die
selbe), zur Abstimmung und erkläre diesen Ansatz, wenn 
Niemand sich dagegen erhebt, für vom H. Hanse genehmigt. 
(Es erhebt sich Niemand.) Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S  n p p a n : An Dinrnen. Bei den 
k. k. Local-Commissionen und als solche snngirende» Bezirks
ämter» werde» 5 Diurnisten verwendet. Ein Thcil jener 
k. k. Bezirksämter, welche als Localcommisfionen snngiren, 
hat jedoch hiefür keinen eigenen Diurnisten, und denselben 
wird zur Aushilfe im Schreibgefchäfte ein Diuruenpaufchalc 
zugewiefm.

Es wurde von der Staatsbuchhaltung in diesem Jahre 
beantragt: für zwei Diurnisten mit einem Taggelde von 
1 fl. 50 kr., zwei Diurnisten mit jenem von 1 fl. 30 kr. 
und zwei ii 1 f l . , da»» als Dinrnenpaufchale für die 
Bezirksämter 600 fl., zusammen 3374 fl.

Bei der Prüfung des Präliminars für das Verwal
tungsjahr 1862 hat der verstärkte Ausschuß den Wunsch 
ausgesprochen, daß säiniutliche Diurne» auf den Betrag 
von 1 fl. reducirt werden möchte». I»  Folge dessen hat 
auch die k. k. Landes-Commission die Dinrnen, vom Bcr- 
waltnngsjahrc 1863 angcfangcn, auf den Betrag von 1 fl. 
reducirt. Dagegen wnrde nun von den beiden Diurnisten 
aus AdclSbcrg, von denen der eine bisher 1 fl. 50 kr. und 
der zweite 1 fl. 30 kr. bezogen hatte, Beschwerde erhoben 
und dargethan, daß sie bei den dortigen Thenernngö-Ber- 
hältnisscn mit einem Dinrnum von 1 fl. unmöglich ans- 
zukommen vermöchten. Der Finanz-Ansschnß Hat in Folge 
dessen beschlossen, für die zwei Diurnisten in Adelsberg 
ein Dinrnum von 1 fl. 20 kr. nnd für die vier weitern 
Diurnisten ein Dinrnum von 1 fl. zu beantragen; dann 
ebenfalls das Diurnnm - Pauschale für die k. k. Bezirks
ämter, denen keine eigenen Diurnisten zugewiesen wurden, 
im beantragten Ansätze von 600 fl. zu belasse».

Es wird daher dieser Antrag zur Annahme deö hohen 
Hauses mit dem Bemerken empfohlen, daß Hier in der 
Berechnung ein RechnungS - Verstoß sich eingeschlichen hat, 
welcher natürlich nachträglich seine Berichtigung finden muß.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das
Wort zu dieser Erfordernißpost? Wenn nicht, so bringe

ich dieses Erforderniß, lautend (liest dieselbe) zur Abstim
mung , mit der Bemerkung, daß der Rechnnngöschler nach
träglich verbessert werden wird. Ich erkläre diese Post, 
falls dagegen von Niemandem eine Einwendung erhoben 
w ird, als genehmigt.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest Post 5.) Wird 
zur unveränderten Annahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese Post das 
Wort? Wenn nicht, so bringe ich diese Post, lautend 
(liest dieselbe) zur Abstimmung, und erkläre diese Post, 
wenn dagegen sich Niemand erhebt, vom H. Hause geneh
miget. (Es erhebt sich Niemand.) Sic ist genehmiget.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Lieft Post 6.) Dcr 
Betrag von 700 fl. kann ebenfalls nur gegen Verrechnung 
verausgabt werden. Das wirkliche Erforderniß betrug für 
daö Vcrwaltnngsjahr 1861 704 f l . , daher der hier an* 
gefetzte Betrag von 700 fl. ganz zur Annahme des hohen 
Hanfes empfohlen wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren das
Wort? Wenn nicht, so bringe ich diese Post, lautend 
(liest dieselbe) zur Abstimmung und erkläre diese Post, falls 
sich Niemand dagegen erhebt, für vom h. .Haufe genehmigt.

Berichterst. D r. S u p p a  » : (Liest Post 7.) Hier 
beantragt der Finanz-Ausschuß die Belastung des vorn k. L  
Rcchnungsdepartenient angefetzten Betrages von 5100 fl., 
welcher sich auf den wirklichen Erfolg pro 1861 gründet, 
wo ein Betrag von 5067 fl. in dicfcr Rubrik verausgabt 
wurde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wor t ? Wenn 
nicht, so bringe ich diese Post, lautend (liest dieselbe) zur 
Abstimmung und erkläre dieselbe, falls sich Niemand der 
Herren dagegen erhebt, für vom h. Hanfe genehmigt.

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post 8.) ES
wird dcr Betrag pr. 7200 fl. augesetzt, welcher sich auf 
das thatfächlichc Ergebniß des BerwaltungsjahreS 1861 
mit 7162 fl. gründet, und zur Annahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren dießfallö 
bas Wort?

Abg. B r v l i c h : Ich w ill das h. Hans nur auf
merksam machen, daß in dcr gestrigen Sitzung eine Nach- 
tragödotation von nahe 3000 fl. gerade für diese Reise
kosten bewilliget wcrdcn mußte, und ich zweifle sehr, daß 
das gegenwärtige Jahr so ablaufen w ird , daß wieder eine 
Nachtragsdotation nicht nothivcndig sein wird. Ich habe 
gedacht, einen Antrag zu stellen; allein der Herr Bericht- 

; erstellter hat erklärt, es sei in dieser Sache, was die Reise
kosten betrifft, nichts zu machen.

Die Anträge, die am Schluffe des Referates gestellt 
werden, sind wirklich so geeignet, daß man hoffen kann, 
cs werde eine Ersparung cingcführt wcrdcn. Leider aber 
ist dcr Voranschlag für 1864 so ziemlich gleichlautend mit 
dem pro 1863, so daß wenigstens keine Hoffnung vor
handen ist, daß int Jahre 1864 eine Erleichterung statt- 
finden werde. Ich habe schon anfänglich bedauert, daß 
alle diese bedeutenden Posten nur von dem Grundentlastungs- 
Fonde getragen werden müssen für so viele Beamten, 
nicht nur die Functions-Zulage, sondern auch die Reise
kosten, alles was sie beziehen muß aus dem Grttitdent- 
lastungs-Fonde bezahlt werden. Ich wollte nicht bei jeder 
besonderen Post meine Bemerkungen machen; ich mache sie 
nur im Allgemeinen, weil die Posten gar so bedeutend 
sind, daß es mir vorkommt, daß kein Kronland mit den 
von unserm Kronlande dcirgethanen Verhältnissen der Be
träge in Harmonie steht, und selbst in Ländern, die weit 
größer sind, als daS unfrige, viel geringere Beträge für 
derlei Kosten angewendet werden. Ich habe deßhalb gestern



das Wort dagegen ergriffen. Seine Excelleuz der Herr 
Statthalter hat erklärt, daß die Servituten - Berhältnisse 
Krains so geartet und so verwickelt sind, daß in keinem 
Kronlande eine derartige Combination vorkoinnie, und 
deßwegen sind auch die Reisekosten und Diäten in so hohem 
Grade bemessen, und e8 lasse sich in dieser Beziehung 
keine Abhilfe erwarte». Ich werde nun, wenn nicht eine 
genügende Aufklärung vou Seite des Herrn Berichterstatters 
gegeben wird, vielleicht bei dem Präliminare für 1864 
noch einige Bemerkungen machen und verzichte anf jede 
Antragstellung; ich meine nur, der Ausschuß möge dafür 
Sorge tragen, daß die am Schlüsse gemachten Anträge 
sobald als möglich ins Leben treten, und insbesondere wird 
sich dann zu weitern Bemerkungen Gelegenheit finden, wenn 
die Commission, die schon in der 7. Sitzung 1861 bestellt 
worden ist auf Förderung der GrundablösuugS-Arbeiten, 
ihren Bericht vorgelegt haben wird.

Diese Commission, meine ich, hat auch Anträge gestellt, 
die wirklich sich schon sehr in die Länge ziehen, so daß ich 
mir wünschen möchte, daß dieselben bald inS Leben treten. 
(Heiterkeit.)

Ich will dieselben nicht weiter berühren, um dem hohen 
Hause nicht die kostbare Zeit zn rauben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort ? 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlußwort?

Berichterst. D r. S u p p a n :  Nachdem kein Antrag 
gestellt wurde, so verzichte ich darauf.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun, nachdem kein Antrag 
vorliegt, den Antrag des Ausschusses in der Post 8 (liest 
dieselbe) znr Abstimmung. Wenn Niemand gegen dieses 
Erforderniß sich erhebt, so erkläre ich dasselbe vom hohen 
Hause als genehmiget. (Es erhebt sich Niemand.)

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post 9.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das

Wort? Wenn nicht, so bringe ich das 9. Erforderniß, 
lautend (liest dasselbe) znr Abstimmung und erkläre das
selbe , wenn sich Niemand der Herren Abgeordneten dagegen 
erhebt, für genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post 10.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das 

Wort? Wenn Niemand, so bringe ich Post 10, lautend 
(liest dieselbe) zur Abstimmung, und erkläre diese Post, 
wenn sich Niemand der Herren dagegen erhebt, für ge
nehmiget.

Ich bringe nun den Gefammtbetrag lit. B Erforderniß 
für die k. k. Grundlastcn-Ablösnugs-Local-Commissionen 
und die als solche fniigirendcii k. k. Bezirksämter pro 1863 
mit 27562 fl. zur Abstimmung und bitte jene Herren, 
welche mit diesem Erfordernisse in dem gedachten Betrage 
einverstanden sind, sich gefälligst zn erheben. (Geschieht.) 
Es ist angenommen.

Abg. D r. T  o m a n : Herr Präsident! die Zeit flicht; 
w ir haben nur 3 Tage noch und so viele Gegenstände zn 
verhandeln, daß cs, ungeachtet dessen, daß es wüuschcns- 
werth ist, daß die finanziellen Gegenstände in Detail ver
handelt werden, doch opportun erscheinen dürfte, daß die 
Verhandlung summarisch geschähe.

Ich glaube, daß ich dem Gedanken der meisten Herren 
Abgeordneten Ausdruck leihe, wenn ich bitte, daß die 
Punkte nach Erforderniß und Bedeckung als Ganzes zur 
Abstimmung gebracht werden möchten mit der vorange
henden Frage, ob Jemand gegen die eine oder die andere 
Post etwas vorzubringen habe. (Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Als Vorsitzender des H. Hanscs bin 
ich nach der Geschäftsordnung gebunden, die einzelnen 
Posten, wie sie hier erscheinen, zur Debatte und sofort
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zur Abstimmung zu bringen. Da jedoch der ganz opportune 
Antrag des Herrn Abg. Dr. Toman gestellt worden ist, 
dicßfalls summarisch zu Werke zu gehen, so kann ich dieses 
nicht eigenmächtig gestatten, sondern ich stelle die Frage an 
daS H. Hau«, ob dasselbe einverstanden ist, daß bei den 
einzelnen Posten der Erfordernisse und der Bedeckung nur 
die Gesammtsnmme zum Gegenstände der Verhandlung und 
der Abstimmung komme mit dem Vorbehalte, daß immer 
die Frage vorangehe, ob Jemand bei den einzelnen An
sätzen eine Einwendung zu erheben habe. Ich bringe diesen 
Antrag zur Abstimmung und bitte jene Herren, welche mit 
dem Anträge des Herrn Dr. Toman auf summarische Be
handlung des Gegenstandes einverstanden sind, sich gefälligst 
zn erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post II. Anden 
eigentlichen Bedürfnissen dcs Grundentlastung - Fondcs.)

P r ä s i d e n t :  Wird eine Begründung gewünscht?
Berichterst. D r..S  up p a n : Rücksichtlich dieser Posten 

läßt sich feine Einwendung erheben, weil diese Verpflich
tungen festgestellt sind und sich daher gar keine Abänderung 
treffen läßt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren gegen 
eilte der hier vom Herrn Berichterstatter soeben vorgele- 
senen Posten des Erfordernisses das Wort? (Niemand 
meldet sich.) Wenn nicht, so bringe ich die Gesammtsnmme 
deö dießfälligen Erfordernisses mit 631.852 fl. zur Ab
stimmung , und bitte jene Herren, welche mit diesem Er
fordernisse einverstanden sind, sich gefälligst zn erheben. 
(Geschieht.) Es ist angenommen.

Berichterst. D r. S u p p a n :  ß. Bedeckung. Ge-
sammtfumme 649.346 fl.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren gegen 
die einzelnen Posten der Bedeckung das Wort zu nehmen ? 
— Wenn nicht, so bringe ich die Gesammtsnmme der 
Bedeckung im Betrage pr. 649.346 fl. znr Abstimmung, 
und bitte jcuc Hcrrcu, welche diese Bedeckung in der angc-- 
tragcucit Ziffer genehmigen, sich gefälligst zn erheben. 
(Geschieht.) Sic ist angenommen.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, noch ein Paar 
Zeilen zu lesen, weil dieselben einen Antrag invvlviren 
oder wenigstens zu involviren scheinen.

Berichterst. D r. S u p p a n :  Wird dieser Gestimmt*
summe der Bedeckung pr...............................  649.346 fl.
das obige Erforderniß pr..........................  . 632.572 „
cntgcgciigehaltcn, so zeigt sich ein zu fructi»
ficirender Ueberschuß pr................................. 16.774 fl.

Es ist in diesen Worten, daß der Ueberschuß zu srneti- 
ficireu fei, kein Antrag gestellt. Die Frnctificirnng ergibt 
sich insoweit von selbst, als wenn sich bei den monatlichen 
Abrechnungen ein Ueberschuß zu Gunsten deö Grnndentla- 
stuiig - FoudeS zeigt, dieser Ueberschuß dann vom zweitsol- 
gendeii Monate au vom Aerar dem Fonde verzinst wird.

P r ä s i d e n t :  Da also in dieser Position ein Antrag 
nicht enthalten, und dieses nur eine Zisscrsachc, somit kein 
Gegenstand der Abstimmung im h. Hanse ist, so erscheint 
daS Erforderniß und die Bedeckung für 1863 in dcit ein
zelnen Posten genehmiget.

Ich bi» jedoch bemüßiget, auch den Antrag des Aus
schusses in lnio znr Abstimmung zu bringen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, der Voranschlag 
deS krainischen Grundeutlaftrnig - FondeS für das Verwal- 
tmigSjahr 1863 werde nach der oben enthaltenen rubriken
weisen Auseinandersetzung im Erfordernisse mit 632.572 fl. 
nnd iii der Bedeckung mit 649.346 festgesetzt."
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Jene Herren, welche mit dieser Gesammtpositiou ein
verstanden sind, bitte ich, gefälligst sitzen zn bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Sie ist angenommen.

Der zweite Antrag des Finanz-Ausschusses geht dahin: 
„Der hohe Landtag wolle beschließen, zur Bedeckung deS 
Landes drittels sei eine Umlage von 26% ans die direeten 
Steuern, mit Ausschluß des Kriegszuschlages, einzuhcben."

Ich eröffne über diesen Gegenstand die Debatte. 
Wünscht Jemand der Herren das Wort? (Nach einer 
Pause): Wenn nicht, so bringe ich diesen Antrag des 
Finanz - Ausschusses in der Fassung, die ich eben vorge
lesen habe, zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit 
diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. 
(Es erhebt sich Niemand.) Er ist angenommen.

W ir kommen nun zum Erfordernisse für das Berwal- 
tungsjahr 1864.

Berichterst. D r. S u p p a u : (Liest.) I. Regie - Aus
lagen für die Servituten-Ablösung 29.421 fl.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren gegen 
eine dieser Positionen eine Einwendung zu erheben?

Berichterst. D r. S  u p p a u : Ich würde mir erlauben, 
noch früher eine Bemerkung zu machen, nachdem darauf 
hingedeutet wurde, daß auch für das I .  1864 die Reise
kosten iu der nämlichen Höhe belassen würden, wie für 
das Verwaltuugsjahr 1863. Es sind bezüglich dieser Reise
kosten von der k. k. Staatsbuchhaltung beantragt worden, 
folgende Posten (lieft): „An Meilengeldern und Diäten
der den Loeal-Connnissioueu beigegebenen Sachverständigen, 
dann für Entlohnungen anderer Sachverständigen und 
Zeugen sind im Verwaltungsjahre 1862 verausgabt wor
den zusammen 11.067 fl. 53% k r."; cS werden daher mit 
Rücksicht darauf als wahrscheinliches Erforderniß beantragt
11.000 fl., und für die Monate November und Dccember 
1864 der Betrag von 1830 fl., zusammen also 21.580 fl., 
so daß in diesen Rubriken an Reisekosten für die Beamten 
und Gebühren für die Sachverständigen ein Betrag von 
22.050 fl. beantragt wurde, während der Finanz-Ausschuß 
denselben auf circa 13.000 fl. beantragt, daher in der 
nämlichen Höhe belasse« hat, wie für das Perw.-Jahr 1863.

Der Finanz - Ausschuß ist hiebei vorzüglich von der 
Anschauung auSgegaugeu, daß es vor Allem nicht noth- 
wendig sein dürste, für die beiden Monate November und 
Deccmber 1864 ei« besonderes Erforderniß an Reisekosten 
in das Präliminare anfznnehmen, weil diese beiden Monate 
in der Regel zn Reisen nicht geeignet sind, und auch für 
die Zeit vom 1. Nov. 1863 bis zum 1. Nov. 1864 glaubte 
er eS bei dem Ansätze des Voranschlages sür daS Verw.-J. 1863 
belassen zu können; indem er sich ebenfalls der Hoffnung 
hingegeben hat, daß sowohl einerseits von Seite der hohen 
k. k. Landes-Eommission den vom hohen Landtage anszu- 
fprecheuden Wünschen Rechnung getragen werde, und die 
Reisen, insvserne sie nnnöthig sind, ihunlichst vermieden 
werden, und andererseits sich im I .  1864 das Grundent- 
lastungs - Geschäft, welches gegenwärtig feinen Höhepunkt 
erreicht hat, doch schon in etwas herabmindern dürste.

Zu einer weitern Herabsetzung konnte sich jedoch der 
Finanz.Ausschuß durchaus nicht entschließen. Es muß hiebei 
sehr berücksichtiget werden, daß dem Lande in keiner Weise 
gedient würde, wenn das Geschäft in Stockung gerathen 
würde. Wenn beispielsweise die ganze Dotation schon in 
der ersten Hälfte des Vcrwaltungsjahres erschöpft wäre, 
so könnten in der zweiten Hälfte, wenn nicht eine Präli- 
minar-Ueberschreituug cintretm soll, keine weiter» Arbeiten 
vorgenommen werden.

Einmal müssen diese Arbeiten denn doch vorgenommen 
werden; die Kosten würden nur auf ein späteres Jahr

entfallen. Allein eS würden für diese Zeit die Gehalte der 
Beamten nutzlos gezahlt werden, und würde das Geschäft 
selbst dadurch leiden, indem cs erst in späterer Zeit zu
Ende gebracht würde; und weil vor Allem darauf zu sehen
ist, daß die Servituten-Ablösung so bald als möglich zu 
Ende gebracht werde. Es muß daher au das hohe HauS
das Ersuchen gestellt werden, diese Posten nicht weiter
herabznminden, als dieses bereits vom Finanz - Ausschüsse 
geschehe» ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zn den 
einzelnen Posten das Wort?

Regier. - Conimissär Landesrath v. R o t h :  Darf ich 
nin's Wort bitte»? Der Herr Berichterstatter hat schon 
selbst a»s die Uebclstände aufmerksam gemacht, welche zn 
besorgen sind, wenn die Reduetioti der Kosten für die 
Reisen der Loeal-Commissionen und der Sachverständigen 
zu weit getrieben wird. Ich glaube, daß schon in der 
Position, wie sic der Finanz - Ausschuß angenommen hat, 
zu weit gegangen ist, da die Monate November und 
Dccember 1864 nicht berücksichtiget sind. Es sind ganz 
gleiche Ansätze für das Berw.«Jahr 1864 angenommen, 
welches aus 14 Monaten besteht, wie für das Bcrw.-Jahr 
1863, welches ans 12 Monaten besteht.

Die Annahme, daß die Monate November und De- 
ccmbcr zu Commissions-Reifen nicht geeignet seien, ist nicht 
ganz stichhältig. Der vergangene Winter hat uns eines 
Bessern belehrt. Es waren diese Monate derartig, daß 
die Coniinissivns - Reisen unausgesetzt abgehalten werden 
konnten. Die Folge einer solchen Rednetion wird lediglich 
die sein, daß mit den Loeal-Berhaudlnugen am Lande wird 
innegehalten werden müssen, und alle Uebclstände, wie sie 
der Herr Berichterstatter in Aussicht gestellt hat, wirklich 
cintrctcn werden. Ich glaube, es ist mit der Bewilligung 
der Dotation auch für die Monate November und Deccm- 
ber 1864 gar nichts vergeben. Sollte der Fall cintrctcn, 
daß die Eommissions - Reifen nicht stattfinden können, so 
wird ohnehin daraus nicht gegriffen werden. Is t aber die 
Zeit günstig, so kann sic benützt werden.

Ich möchte es empfehlen, daß, wenn schon in dem 
Ansätze nicht höher gegangen wird, wenigstens der verhält- 
nißmäßige Entfall für die Monate November und Deeem- 
ber angenommen werde.

Es ist in diesem hohen Hanse zu wiederholten Malen 
die Wichtigkeit und Dringlichkeit der schnelle» Beendigung 
des AblösuugS - Geschäftes hervorgehoben worden.

Ich glaube, das h. HauS werde sich daher nicht auf 
der ändern Seite selbst im Wege stehen durch Verweige
rung der Mittel. Wenn irgendwo, so gilt hier der Satz:

| Wer den Zweck w ill, der muß auch die M ittel wollen.
P r ä s i d e n t :  Stellen Herr Regiernngs- Eommiffär 

vielleicht einen Antrag?
Rcgicr.-Coiumiffär v. R o t h :  Ich wünsche nur, ohne 

einen Antrag zn stellen, daß wenigstens das verhältniß- 
mäßige Quantum pro November und Deccmber bewilliget 
werde, wonach sich die bezügliche Post ungefähr um 2000 fl. 
erhöhen würde. Ich stelle dem h. Hanse die Berücksichti
gung dieses Wunsches anheim.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t ?
Abg. K r o m e r :  Ich glaube, daß die Local-Eommis- 

fionen mit d em  für das Jahr 1864 bewilligten Paufchal- 
Betrage von 5100 fl. schon n u s k o m m e n  werden, wenn 
nur daraus gesehen w ird, daß sie nicht gar so schnell reisen. 
(Bravo! Heiterkeit!) Sv lange sie des Tages 14, 15, 
bis 18 Meilen zurücklegen und verrechnen, so lange ist es 
natürlich, daß sie nicht anskoinmen. (Lebhafter Beifall.) 
Werden sie darin gehörig überwacht, so ist der Pauschal-



Betrag vollkommen genügend. (Bravo, B ravo! Heiter
keit !) Is t ja wahr!

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort? 
(Nach einer Pause): Herr Berichterstatter, darf ich bitten.

Berichtcrst. D r. S  u p p a n : Ich kann nur bei dem 
Anträge des Finanz-Ausschusses verbleiben, wie er dem 
Hoheit Hanse vvrlicgt. Ich habe nichts weiter zu bemerken.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Bei diesen 
Positionen liegt mir kein formeller Antrag vor. Jedoch 
hat die hohe Regierung durch ihren Repräsentanten den 
Wunsch ausgesprochen, daß bei den Positionen 7 und 8, 
litt, b, welche mit 5100 fl. und 7200 fl. angesctzt erscheinen, 
der Betrag für die Monate November und Dcccmbcr pr. 
2000 fl. zugcsetzt würde.

Da mir dieser Wunsch vvrlicgt, aber eigentlich kein 
formeller Antrag, so sehe ich mich veranlaßt, diese beiden 
Positionen separat zur Abstimmung zu bringen, und dann 
das Gcsammt-Erfordcrniß dem H. Hause zur Abstimmung 
vorzulegen.

Die Position 7 lautet: „An Reisekosten der Local- 
Commissionö - und BezirkSbeamtcn, dann Zchrungsgcldcr 
der Diurnisten, im Betrage von 5100 fl."

Jene Herren, welche mit dieser Position einverstanden 
sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) !
S ic ist einstimmig angenommen.

Die Position 8 lautet: „An Reisekosten, Diäten und 
Entlohnungen der Sachverständigen und Zeugen, 7200 fl."

Jene Herren, welche mit dieser Position einverstanden 
sind, bitte" ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.)
S ic ist einstimmig genehmiget.

Diesem gemäß bin ich in der Lage, das Erfordcrniß 
für das Berw.-Jahr 1864 rücksichtlich der Regie-Auslagen 
für die Servituten • Ablösung, und zwar für die Landcs-
Cominission im Betrage von 8709 fl. ,  zur Abstimmung
zu bringen, und bitte jene Herren, welche diesem Antrage 
beistimmen, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
genehmigt.

Die zweite Erfordcrniß - Position in lolo betrifft die 
k. k. Local-Commissionen im Betrage von 29.421 fl.

Ich bitte jene Herren, welche diese Position des Erfor
dernisses in lolo genehmigen wollen, sich gefälligst zu er
heben. (Geschieht.) Sie ist angenommen.

Bcrichterst. D r. S u p p a n : (Liest.) II. An den eigent
lichen Bedürfnissen des Grundcntlastung - FvndcS.

1. Für Capitals - Rückbczahlnngcn:
») durch Bcrlosnng ..........................  189000 fl.
b) für Capitals - Ansgleichungs - Beträge

an die Berechtigten .....................  350 „
2. Renten an die Berechtigten . . . .  560180 „
3. an Laudemialcntschädigung . . . . 73980 fl.

Zusammen . 823510 fl. 
werden hiezu die Rcgicauslagen für die 
k. k. Servituten-Ablösungs-Landes-Com
mission pr................................................... 8790 „
und für die k. k. Local-Commissioncn pr. 29421 „ 
gezählt, so stellt sich das Gcsammt-Erfor
dcrniß m i t ...............................................  861640 fl.
heraus.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren zu 

den einzelnen Positionen das Wort? (Nach einer Panse.) 
Wenn nicht, so bringe ich daS Gcsammt-Erforderniß des 
Grund-Entlastungfondes an eigentlichen Bedürfnissen für 
das Lerwaltungsjahr 1864 im Betrage von 861.640 fl. 
zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche das Ge-

XXXVII. randtag« - Sitzung.
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fammt-Erfordcrniß im genannte» Betrage genehmigen, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Es ist genehmigt. 

Bcrichterst. D r. S u p p  an:  (Liest.)
Bedeckung.

1. Bon den Verpflichteten:
i>) Capitals-Einzahlung............  260670 fl.
b) Rentenzahlung.....................  127730 „
o) Verzugszinsen und sonstige Einnahmen 11600 „

2. Vom Lande mittelst Stcncrzuschlägcn:
a) durch einen 26 °/0 Zuschlag zu den direk

ten Stenern   335245 „
b) durch einen 10 % Zuschlag zur Abgabe 

vom Verbrauche der geistigen Getränke
aller A r t , sowie des Fleisches . . . 52000 „

3. Vom Staate:
a) an Landcmial-Entschädigung . . . 73980 „
b) durch Rückbchcbnng des pro 1863 ver

bliebenen Ucberschusscs.......  16774 „

Zusammen . 878019 fl.
wird dieser Bedeckung obiges Erfordcrniß
pr................................................................  861640 fl.
cntgcgcngchaltcn, so zeigt sich ein zu fruc-
tifizirender Ucberschuß pr...........................  16379 fl.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren 

: über die einzelnen Positionen der Bedeckung das Wort?
I (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so werde ich diese Be- 

dcckungspositioncn im Totale zur Abstimmung bringen. Ich 
| erlaube mir nur dem Herrn Berichterstatter zu bemerken, 

daß in dem mir vorliegenden Ausweise die Summe anders 
lautet; ich bitte mir also die Totalsnmme nochmals be
kannt geben zu wollen.

Berichtcrst. D r. S  u P p a n : Die Aenderung ist nur 
in der Bedeckung cingctretcu, welche sich nämlich im rccti« 
fizirten Betrage auf 878.019 fl. herausstcllt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun die Bedeckung für 
das Verwaltungsjahr 1864 im Ganzen zur Abstimmung 
im Betrage von 878.019 fl., und bitte jene Herren, welche 
diese Position im Ganzen genehmigen, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Sic ist angenommen.

Es kommt nun der Voranschlag für das VcrwaltnngS- 
jahr 1864 zur Abstimmung nach dem Anträge dcsFinanz- 
Ansschusses, welcher lautet:

„Der Voranschlag für das Verwaltungsjahr 1864 werde 
in dem Erfordernisse a u f   861640 fl.

in der Bedeckung m i t   878019 fl.
festgesetzt."

Jene Herren, welche mit diesem Erfordernisse im ge
nannten Betrage einverstanden sind, bitte ich sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) ES ist genehmigt.

Der vierte hiezu gehörige Antrag des Finanz-Aus
schusses lautet: „Zur Bedeckung des Landes-Drittelö werde 
ein 26 °/0 Zuschlag auf die direkten Steuern, mit Aus
schluß des Kricgszuschlages und ein 10 °/0 Zuschlag auf die 
Verzehrungssteuer von sämmtlichen geistigen Getränken, dann 
vom Weine eingehobcn." (Rufe: Fleisch —  es ist ein Schreib
fehler.) Ich eröffne über diesen Antrag die Debatte. Wünscht 
Jemand von den Herren dicßfalls das Wort zu nehmen? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich diesen An
trag zur Abstimmung, bemerke jedoch, daß jetzt nach der 
Rcctifizirung desselben auch vom Fleische ein 10 °/0 Zuschlag 
von der Verzehrungssteuer eingehobcn wird. Der Antrag 
kantet also:

„Zur Deckung des Landes-Drittels werde ein 26 °/0 
Zuschlag auf die direkten Steuern, mit Ausschluß des

2
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Kriegszuschlages, und ein 10 °/'0 Zuschlag auf die Verzeh- 
rungSsteuer von sämmtlichen geistigen Getränken, dann voin 
Fleische eingehoben."

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

W ir kommen mm zu den von dem Finanz-Ausschnsse 
beliebten Wunsche, und der erste dießfällige Antrag lautet 
folgendermaßen: „Es sei der hohen Regierung der Wunsch
auszndrücken:

n) daß die Servituten - Ablösungs - Loealcommissionen, 
mit Ausnahme jener zu Radmannsdorf, aufgehoben, und 
ihre Geschäfte den k. k. Bezirksämtern zugewiesen werden."

Ich bitte, wünscht vielleicht der Herr Berichterstatter 
diesen Wunsch näher zu begründen?

Berichterft. D r. S u p p a n : Die Begründung ist im 
ursprünglich vorgelegten Berichte des Finanz - Ausschusses 
enthalten. Es sind ähnliche Wünsche auch schon bei an
derer Gelegenheit von Seite des hohen Hauses ausgedrückt 
worden. Ich enthalte mich daher einer weiteren Darlegung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
(Rach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich diesen 
Wunsch, den ich soeben vorgelesen habe, zur Abstimmung, 
und bitte jene Herren, welche damit einverstanden sind, daß 
der gedachte, soeben vorgelesene Wunsch der hohen Regie
rung ausgedrückt werde, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er ist angenommen.

Der zweite Wunsch lautet: „Daß die in Angelegen
heit der Servituten - Ablösung zu unternehmenden Dienst
reisen auf das unumgänglich nöthige Maß zurückgeführt, 
und darauf gesehen werden wolle, daß die in irgend einem 
Zusammenhänge stehenden Erhebungen unter Einem gepflogen 
werden wollen."

Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Nach 
einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich diesen Wunsch 
zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er ist genehmigt.

Somit wäre dieser Gegenstand in zweiter Lesung vom 
hohen Hause erlediget. Nach §. 32 der Geschäftsordnung 
bin ich in der Lage gleich heute die dritte Lesung desselben 
anzuordnen, indem die Vorlage aus mehreren einzelnen 
Anträgen besteht. Da den Herren ohuedieß alle Anträge 
geschrieben vorliegen, und keine Aenderung beliebt worden 
ist mit Ausnahme einiger kleinen Rechnungsfehler, die 
stattgefunden haben, so bringe ich nun heute die vom Lan
des - Ausschüsse gestellten, und vom hohen Hause geneh
migten Anträge in dritter Lesung, in loio zur Abstimmung, 
und bitte jene Herren, welche hiemit in der dritten Lesung 
einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) So wäre 
also der Gegenstand auch in der dritten Lesung vom hohen 
Hause genehmigt.

W ir kommen nun zum dritten Gegenstände der Tages
ordnung , zum Vortrage bezüglich des Lotterie - Anlehens. 
Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest.)

„ H o h e r  L a n d t a g !
Indem sich der Finanz-Ausschuß der ihm gewordenen 

Aufgabe den Antrag des Landeö-AnSschusses wegen Con- 
trahirung eines Lotto-Anleheus zur Ordnung der Geldver
hältnisse des krainischen Grundentlastuiig-Fondes zu prüfen 
unterzogen hat, kann er nicht umhin, aus den im Be
richte des Landes - Ausschusses enthaltenen Gründen , die 
Realistrung des Antrages als im hohen Grade erwünschlich 
anzuerkennen.

Der Finanz - Ausschuß glaubt jedoch den Antrag nur 
dann zur Annahme anempfehlen zu können, wenn sich ein 
Uebereinkommen mit irgend einem Bankhanse dahin treffen 
ließe, daß sich selbes zur festen Uebernahme sämmtlicher 
Lose binnen einer bestimmten Zeit bereit erkläre, und er 
glaubte einer solchen Durchführungsart, welche die Reali- 
sirung des Hauptzweckes in sichere Aussicht stellt, auch 
einige Vortheile, auf welche der LandeS-Ansschuß in seinem 
Antrage refleetirte, zum Opfer bringen zu sollen.

Diese Vortheile, auf welche bei Abschluß eines auf 
feste Uebernahme gegründeten UebereinkommenS Verzicht 
geleistet werden muß, bestehen nun darin, daß in einem 
solchen Falle daS Land auf die etwaigen Gewinnste, welche 
auf die nach nicht behobenen Lose fallen würden, keinen 
Anspruch erheben kann, da diese bei einer festen Ueber
nahme immer von dem eontrahirenden Bankhause für sich 
gefordert zu werden pflegen.

Wenn nun gleich diese Gewinnste während den ersten 
Ziehungen nicht unbedeutend sein können, so glaubte der 
Finanz-Ausschuß doch, der Sicherheit der ganzen Operation 
wegen, ein Geschäft auf feste Uebernahme einem bloßen 
Commissions-Geschäfte vorziehen zu sollen.

Ein weiterer Punkt, den der Finanz-Ausschuß in sorg
fältige Ueberlegung zu ziehen hatte, war der, ob von der 
proponirten Ausgabe der Theilschuldverschreibnngen (Lose) 
im Nominalbeträge pr. 20 fl. abzugehen und selbe auf den 

: Betrag von mindestens 40 fl. festznsetzen seien.
Ungeachtet Seitens des k. k. Regierungs-CoinmissärS 

darauf hingedeutet wurde, daß im ersteren Falle die E r
langung der Genehmigung in Zweifel gestellt sei, glaubt 
der Finanz-Ausschuß doch den Antrag auf Emittirung von 
20 fl. - Losen festhalten zu müssen.

Der Zweck der ganzen Operation besteht nämlich 
darin, dem Gr.-Entl.-Fonde einen solchen Betrag zuzufüh
ren, daß der ursprüngliche Rückstand des Landes an den 
Fond möglichst gedeckt werde.

Kann dieser Zweck nicht erreicht werden, so verliert 
das ganze Unternehmen selbst seine innere Begründung und 
müßte fallen gelassen werden.

Bei der größeren Schwierigkeit nun, Lose im Nomi
nalbeträge von 40 fl. an Mann zu bringen, ist vom 
Großhandlnngshause auch kein so günstiger Uebernahmspreis 
zu erzielen, wie bei 20 fl. - Losen und die Folge davon 
wäre, daß dem Gr.-Entl.-Fonde nur ein bedeutend gerin
gerer Betrag zufließen würde, in der Ar t ,  daß der dem 
Lande durch den verbleibenden Rest zugehende Vortheil zu 
geringfügig wäre, als daß er die Maßregel eines Lotto- 
Anlehens zu rechtfertigen vermöchte.

Der Finanz-Ausschuß glaubt jedoch die Hoffnung 
nicht aufgeben zu dürfen, daß ungeachtet der gegenteiligen 
Erklärung des k. k. Regiernngö-CommissärS mit Rücksicht 
auf die sonstige Ueberbürdung des Landes auch diesem 
Modus die allerhöchste Sanction zu Theil werde, so wie 
selbe auch Privaten z. B . Graf Wäldstein, Fürst Win- 
dischgräz anstandlos ertheilt worden ist.

_ M it  Rücksicht ans die vom Finanz-Ausschnsse als un- 
i erläßlich festgestellten Bedingungen der festen Uebernahme 
: gegen Auflassung des Anspruches auf die allfälligeu Ge

winnste der noch nicht behobenen Lose, hat der Finanz- 
Ausschuß drei von verschiedenen Bankhäusern ihm vorge
legte Offerte geprüft, darunter jenes des Großhandlungs- 
Hauses I .  G. Schüller und Comp, unter Vorbehalt der 
Zustimmung des hohen Landtages aeeeptirt und mit dessen 
Bevollmächtigten den Vertrag nach dem beiliegenden Ent
würfe vereinbart, welcher für das gedachte Großhandlungs- 

' Hans bereits bindende Kraft hat.



Die wesentlichen Bedingungen dieses Offertes sind: 
Das Großhaiidlungshaus verpflichtet sich znr Uebernahme 
sämmtlicher Vofe binnen 2 Jahren und leistet dafür hin
reichende Caution; eö zahlt pr. Los 17V, 0 fl. und über
nimmt fämmtliche Koste», das Land hat zur Rückzahlung 
eine jährliche Annuität von 78000 fl. durch 50 Jahre zu 
leisten, durchweiche, so wie durch die 4 % Verzinsnng 
derselben fämmtliche Lose eingelöst werden.

Im  2. Offerte verpflichtet sich daö betreffende Bank
haus zur Ueberuahme der Lose binnen 8 Jahren, bot als 
Preis pr. Los 17'/» fl. und sprach für die Kosten einen 
Pauschalbetrag pr. 20.000 fl. au. Die übrigen Bedin
gungen find dieselben wie beim vorigen Offerte.

ES bedarf keiner Darlegung, daß dieses Offert un
günstiger sei als das erste und daß der Finanz - Ausschuß 
auf selbes nicht reflectircn konnte; denn während das Land 
5000 fl. weniger als nach dem elfteren Offerte erhalten 
würde, hätte eö auf die Abnahme sämmtlicher Lose 6 Jahre 
länger zu lvartcii und würde dadurch einen sehr bedeutenden 
Zinsenverlust erleiden.

Im  3. Offerte verbindet sich daö betreffende Bankhaus 
zur Uebernahme sämmtlicher Lose binnen 2 Jahren vom 
EmissionStage an gerechnet, bietet als Preis pr. LoS 
17 '/,o fl. und als Caution 400.000 f l . ; es setzt die jähr
liche Annuität nur auf 75.000 fl. fest und verwendet auch 
nicht vollständig die 4% Zinsen von selben, indem nach 
der gelieferten Nachweismig nach Ablauf der 50 Jahre noch 
ein Rest von mehr als 800.000 fl. und bei einer b% Ver
zinsung von mehr als 2 Millionen im Tilguiigsfoiide 
erübrigen würde. Dagegen werde» 6500 Freilose augc- 
sprochcn, welche zwar auch i» obiger Annuität ihre Dec
kung finden, die Nominalzisfcr der Schuld aber um
130.000 fl. erhöhen würde».

Die Vortheile gegen das erste Offert bestehe» nur 
darin, daß an Annuität jährlich 3000 fl. weniger zu ent
richten wäre und der Tilgungsfond einen sehr beträchtlichen 
Cassarest auszuweisen hätte.

Deinnngeachtet hat sich der Finauz-AuSschuß nebst den 
zugezogenen Vertrauensmännern mit Ausnahme einer einzigen 
Stimme entschieden gegen die Annahme dieses Offertes, 
so lockend auch dessen Bedingungen im ersten Angenblick 
erscheinen, ausgesprochen.

Betrachtet inan vor Allem beide Offerte von dem 
Standpunkte der Offerenten, berücksichtiget man nämlich 
den Gewinn, welchen jeder der beiden Offerenten aus dem 
Geschäfte für sich zu ziehen hofft; so sieht man, daß beide 
die gleichen Preise für ein Los »»tragen, daß beide fämmt
liche Kosten zu bestreiten sich erbieten, daß aber der dritte 
Offerent noch 6500 Freilose, im Nominalbeträge pr.
130.000 fl. in Anspruch nimmt, daher um so viel mehr 
Nutzen für sich ans dem Geschäfte zu ziehen hofft.

Wenn nun auch diese 6500 Freilose durch die Annuität 
von 75.000 fl. eingelöst werden könnten, daher keine meh
reren Kosten daraus für das Land erwachsen würden, so 
erscheint doch das Offert des Hanfes I .  G. Schriller und 
Comp, als rceler, weil cs für sich auf einen bedeutend 
geringeren Nutzen rcflectirt und den auf die Freilose ent
fallenden Betrag des TilguiigSfondes dem lvsekaufendcu 
Publikum überläßt.

Vom Standpunkte des Publikums ans betrachtet 
erscheint das vom Finanz-Ausschüsse angenommene Offert 
entschieden günstiger, da nach selbem sowohl die um 3000 fl. 
höhere Annuität, als der Rest des TilguiigSfondes, der 
sich bei einer \% Verzinsung der Annuität nach dem 3. 
Offerte herausstellt, und endlich auch der auf die Freilose
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im Nominalbeträge pr. 130.000 fl. ansznzahlendc Betrag 
bloß zn Gunsten deö Publikums ihre Verwendung finde».

Prüft man endlich die Vortheile der Offerte vom Stand
punkte des Landes, so ist eö zwar unzweifelhaft, daß eine 
geringere Annuität und ein größerer Cassarest Bortheile seien; 
allein eö darf nicht außer Augen gelassen werden, daß 
diese Vortheile nur auf die Gefahr hi», daß das ga»;e 
Unternehmen scheitern könnte, zu erzielen seien. Wer ein 
reelles Geschäft abschließeu w ill, muß dem Sontrahcnteu 
auch einen derartigen Anbot machen, daß ihm das Ge
schäft annehmbar erscheine; baut mau im vorliegenden Falle 
aber bloß auf die Leichtgläubigkeit und den Unverstand des 
fpiellustigeu Publikums, so muß man mit Grund besorgen, 
daß selbes für derlei Lose keine Vorliebe zeigen, daß sie 
daher discreditirt und das ganze Geschäft gar nicht mehr 
durchführbar fein werde, in welchem Falle selbst die Ein
ziehung einer Caution von 400.000 fl. dem Lande feinen 
genügenden Ersatz bieten könnte.

Außerdem hielt es der Finanz - Ansschnß der Würde 
deS Landes nicht angemessen, von der Leichtgläubigkeit des 
Publikums Nutzen zu ziehen, und so wie er selbst aus dem 
Geschäfte dem Laude einen entsprechende» Vortheil zürnen
den wollte, ebenso glaubte er dem Publikum, welches ihm 
dazu behilflich sein soll, angemessene Vortheile bieten zu 
sollen.

Endlich konnte cs der Finanz-Ansfch»ß auch »icht 
außer Acht lassen, daß bei Annahme deS dritten Offertes 
sowohl wegen des ungünstigen Spiclplaucs als auch wegen 
der in Folge der 6500 Freilose nöthigen Ucbcrfdjreitung 
deö Nominalbetrages pr. 2 Millionen die allerhöchste Ge
nehmigung schwerlich zu erlangen sei» dürfte. Dicß waren 
die Erwägunge», welche den Finanz-Ausschuß zur Ableh
nung des dritten Offertes bestimmten.

Was die Verwendung der aus dein Geschäfte einflie- 
ßcndcu Gelder anbelangt, so glaubte der Finanz-Ausschuß 
dem Anträge des LandeS-Aiisschiisses, daß aus selbem vor 
Allem das zur Deckung der jährlichen Annuität erforder- 
dcrlichc Capital beigeschafft und der Rest dem Grundeut- 
lastuugs - Fonde zngewicscn werden solle, beistimmen zu 
müssen, weil die Intention des ganzen Antrages darauf 
gerichtet ist, daß das Land keinerlei Lasten ans diesem 
Geschäfte zu treffen haben.

Nachdem endlich der Gegenstand von hoher Wichtigkeit 
für das Land ist, so erachtete eS der Finanz-Ansschnß als 
nothwendig, daß der Antrag nicht im gewöhnlichen Ge
schäftswege, sondern durch jene Deputation S r. Majestät 
zur allerhöchsten Sanction unterbreitet werde, welche nach 
einem anderweitigen Anträge in der Steuerfrage abzusendcn 
kömmt.

Es wird daher der Antrag gestellt:
Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Es werde zur Ordnung der Geldverhältnisse des 

krain. Gruudentlastuugs - Foudeö ein Lotterie - Anlehen im 
Nominalbeträge von 2 Millionen Gulden durch Ausgabe 
von 100.000 Stück Losen a 20 fl. oft. W. ausgenommen, 
welches binnen 50 Jahren unter den im Verloftingsplaue 
bestimmten Modalitäten rückbczahlt wird.

2. Die Rückzahlung dieses Auleheus erfolgt durch 
den loco Laibach zu errichtenden und unter der Verwaltung 
dcs Landes-AuSschufses stehenden TilgungSsond, in welchen 
das Land Krain nach den Ansätzen der Annuitätstabelle 
durch 50 Jahre alljährlich den Betrag pr. 78.000 fl., 
d. i. Siebenzig achttausend Gulden österr. W. in halb
jährigen Raten einzuzahlen verpflichtet ist.

3. Der Landes-Ausschuß wird ermächtiget, nach 
erfolgter allerh. Sanction im Namen des Landes Krain

2 *
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mit dem Großhandlungshause I .  G. Schüller und Comp, 
in Wien den Vertrag zur Durchführung dieses Anlehens 
nach dem Entwürfe sub ./• definitiv abzuschließen und be
auftragt , den nach §. 13 dieses Entwurfes festzusetzendeu 
Betrag der Eaution auf 400.000 fl. zu bestimmen; er 
wird ferner ermächtiget, die Hauptschuldverfchrcibulig anS- 
zustelleu und die Theilschuldverschrcibungen (Lose) auszu
fertigen. |

4. Der vom Großhandlungshause I .  G. Schüller 
und Comp, nach den Vertragsbestimmungen für die über
nommenen Lose zu entrichtende Betrag wird vor Allein zur 
Beschaffung eines Capitals in k. k. Staats- oder Grund- 
entlaftungs-Obligationen bis zu der Höhe verwendet, daß 
aus dessen Interessen - Erträgnisse die alljährlich in den 
Tilgungsfond einzuzahlende Annuität pr. 78.000 fl. gedeckt 
werden kann, welche Interessen während der ganzen Dauer 
der Tilgungsperiode ausschließlich zu diesem Zwecke zu ver
wenden seien.

5. Der Rest des Erlöses aus dem Verkaufe der Lose 
hat zur Deckung der Rückstände des Landes cm den Grnnd- 
entlastnngs-Fond zu dienen.

Derselbe darf jedoch bis zum Schlüsse des Jahres 
1873 für die Bedürfnisse des Grundentlastuug - Fondes 
nicht verwendet werden, sondern cs hat der Landes - Aus
schuß dafür Sorge zu tragen, daß sowohl daö Capital 
als die davon entfallenden Interessen bis zu obigem Zeit
punkte auf die möglichst günstige Art sructificirt werden.

6. Gewamste, welche in der gesetzlichen Frist nicht 
behoben werden, so wie die Interessen, welche das Groß- 
handlungshaus I .  G. Schüller und Compaguie für der
artige nicht behobene Gewiimste zu entrichten hat, fließen 
in den Landesfond.

7. Sollten Seitens des H. k. k. Ministeriums Ab
änderungen des Vertrages gewünscht werden, so ist der 
Landes-Ansschuß ermächtiget, darüber cndgiltig zu beschlie
ßen, insoferne diese Aendernngen nur formeller Natur sein 
sollten.

8. Dem Landes - Ausschüsse obliegt die Verwaltung 
des Tilgnngsfondes, so wie die Obsorge für den Ankauf der 
Obligationen nach §. 4 und der Fructificiruug der Gelder 
nach §§. 5 und 6. Das Resultat dieser Gebarung ist alljährlich 
zu veröffentlichen.

9. Gegenwärtiger Antrag ist durch eine Deputation 
des hohen Landtages über vorläufig einzuholende allcrh. 
Ermächtigung Seiner Majestät zur allcrh. Sauctiou zu 
unterbreiten.

(Der Vertragsentwurf lautet:

„ V e r tra g ,
welcher zwischen dein Lande Krain, durch dessen Landes- 
Ansschuß in Folge Landtagsbeschlnsses vom 
und der hierüber von S r. k. k. Apostol. Majestät Franz 
Joses I. laut gnädigst ertheiltcn aller
höchsten Sanction, dann zwischen dem Großhandlungs
hause I .  G. Schüller & Comp, zur Durchführung des 
Lotto-Anlehcns-Geschäftes in nachstehender Weise geschlossen 
ltmrdc.

§. 1. Zur Ordnung der Geldverhältuisse des krain. 
Grundentlastung - Fondes wird ein Darlehen pr. 2 M illio 
nen Gulden oft. Währ, ausgenommen, zu welchem Ende 
100.000, d. i. Einmalhundert Tausend Stück unverzins
licher, der Verlosung unterliegender Theilschnldverschrci- 
bnngen (Lose) ü 20 fl. ö. W. von dir. 1 bis inclus. 100.000 
ernittirt werden.

§. 2. Die Rückzahlung erfolgt nach Maßgabe der 
vom Großhandlungshanse I .  G. Schüller &  Comp, ent

worfenen , einen integrirenden Bestandtheil dieses Vertrages 
bildenden und auf einer 4 °/0 Verzinsung basirteit Annni- 
tätstabelle, woruach durch die im §. 3 dieses Vertrages 
festgesetzten Zahlungen mit Ablauf des 51. Jahre«, vom 
Ausstellungstage der Theilschuldverschrcibungen (Lose) an 
gerechnet, die Ziehnng sämmtlicher Lose erfolgt und das 
Lotto - AnlehenS - Geschäft vollständig zu Ende geführt sein 
wird.

§. 3. Zur Tilgung dieses Anlehens, im Nominal
betrage von 2 Millionen Gnlden ö. W ., bezahlt das Land 
Krain, so wie dieß in der auf den VerlosuugSplau Bezug 
nehmenden, dem Vertrage deigeschafften Annuitätstabelle 
auögewieseu erscheint, durch 50 Jahre einen jährlichen Be
trag von 78.000 fl. in oft. W. in einhalbjährigen Raten 
von 39.000 fl., durch welche Zahlungen sowohl die Zinsen, 
als auch das obige AnlehenS-Capital für vollständig getilgt 
erklärt werden, so daß durch die 50 nacheinander folgend cit 
Jahre geleisteten Zahlungen von jährlichen 78.000 fl. das 
Land Krain jeder Verpflichtung ans dem gegenwärtigen 
Anlehens-Geschäste vollkommen erledigt sein soll. Die Zah
lung dieser Annuitäten erfolgt loco Laibach in den daselbst 
zn errichtenden Tilgungsfond.

§. 4. Wird mit gegenseitigem Einverständnisse fest
gesetzt, daß die Leistungen der ersten und zweiten einhalb- 
jährigcn Annuitäts-Rate, im Gcsamnttbetrage von 78.000 fl., 
welche laut der Aunuitätstabelle bis zum ersten Verlosnngs- 
tage in den TilgnngSfond hinterlegt sein müssen, derart 
ans dein Erlöse der Lose bestritten werden sollen, daß diese 
aus jenen Geldern zu entnehme» sind, welche das Groß- 
handlniigöhaus bis zum Tage der erste» Ziehung für ab- 
genommene Lose zn bezahlen haben wird. Nachdem diese 
beiden ersten einhalbjährigen Annuitäten ans dem Erlöse 
der Lose geleistet worden, und der Eingangstag dieser Be
trüge nicht in vorhinein bestimmt werden kann, so fällt 
die Verzinsung derselben in der Annnitätstabelle weg. Die 
darauffolgende dreieinhalbjährige A»»uitäts-Rate, so wie 
die laut §. 3 weiter vo» sechs zn sechs Monaten antici- 
pativc zn leistenden Quoten, welche ebenfalls in den T il-  
gungSfond zu hinterlegen sind, verpflichtet sich das Laud 
Krain immer drei Tage vor Verfallszeit pünktlich zu be
zahlen.

§. 5. Für die genaue Einhaltung dieser Vcrtrags- 
bcdinguissc und der im Vcrlosimgsplane und der darauf 
Bezug nehmenden Annnitätstabelle eingegangenen Verbind
lichkeiten übernimmt das Hcrzogthnin Krain die volle Haf
tung. Außerdem werde» zur fpeciellcn Sichcrstclluug der 
dießfälligcu Verbmdlichkeite» bis zur erfolgte» gänzlichen 
Tilgung der im Nominalwerthe an zwei Millionen Gulden 
ö. W. ausgegebcneu Theilschuldverschreibuugeu k. k. Staats- 
odcr GrnndcntlastnngS-Obligationcn, welche aus dem Erlöse 
von dc» verkauften Losen zu beschaffe» sind, bis zu jener 
Höhe an der Tilgnngfonds-Casfe deponirt, daß deren 
jährliches Zinsenerträgniß der laut diesem Vertrage jährlich 
z» e»trichtc»dcn Annuität gleich kömmt, und welches Er- 
trägniß vor Allem zur Bezahlung der Annnitäts - Quoten 

1 bestimmt wird.
§. 6. Als weitere Bürgschaft für die in diesem Ver

trage eingegangenen Verbindlichkeiten wird der Landcs-Ans- 
schuß, nomine des Hcrzogthums Krain, eine Hauptschuld- 
urkunde ausstelleu, welche bei dem k. k. Landesgerichte in 

- Wien zu hinterlegen ist, und wovon den beiden contra- 
hirendcu Theilen beglaubigte Abschriften zu behändigen fein 
werden.

Nacl) Einlösung sämmtlicher Theilschuldverschrcibungen 
ist die Hanptschuldurkunde als getilgt zu betrachten und 
kann deren Ansfolgnng vom Lande Krain nachgesncht werden.

!
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§. 7. Aus den durch daö Land Krain zu zahlenden 
einhaljährigen Anmiitäts - Raten pr. 39.000 fl. wird ein 
TilgungSsond gebildet, aus welchem auf Grundlage des 
Berlosuugöplanes nud der auf eine 4°/0 Verzinsung basir- 
ten Annuitätstabelle die Einlösung der Theilschuldverschrei- 
bungen (Lose) bestritten werden soll.

Der Tilguugöfoud wird in einer sichern Kasse in 
Laibach verwahrt, und es hat über den O rt der Verwah
rung in Laibach nachträglich die Vereinbarung zn erfolgen. 
Die Casse wird mit Gegensperre des Landes - Ausschusses 
und des vom Großhandlungshause I .  G. Schüller & Comp, 
zu bestellenden Bevollmächtigten versehen.

Der Laudes-Ausschuß sorgt für die Fructificiruug der 
Gelder des Tilgungsfondes in der Weife, daß selbe ent
weder zn Darlehen gegen pupillarmäßige Sicherheit, oder 
zum Ankäufe k. k. Staats- oder Grundentlastungs-Obliga- 
tionen verwendet, oder gegen Verzinsung in ein össentlich- 
autorisirtes Geldinstitut eingelegt werdeu, und hat von der 
A rt der erfolgten Fructificiruug das Großhandlungshaus 
von Fall zn Fall zu verständigen; der Ueberschnß, welcher 
durch solche Gebarung bei der nur 4 °/0 Verzinsung der 
Aimnitätstabelle erzielt w ird, ist unbeschränktes Eigenthum 
des Landes Kram und hat nach Abwicklung des ganzen 
Geschäftes demselben zuzufalleu.

§. 8. Die Verlosungen dieser Thcilschuldvcrschrei- 
bungen (Lose) haben auf Kosten des Landes Krain in Wien 
und einem hiefür vorn Großhandlungöhause zu bestimmen
den Locale, in Gegenwart zweier k. k. Notare und belie
bigen Falls eines hiefür vorn Landes-Ausschusse zu bestim
menden Vertreters, stattzusinden, und eS wird dein Groß- 
handlinigshause unter Einem die Ermächtigung ertheilt, die 
Ziehungen dieses Lotto-Anlehens gegen vorausgegangene 
Bekanntmachung in öffentlichen Blättern nach seinem Er
messen auch früher vornehmen zu lassen, als dies; im Ver- 
losnngsplane festgesetzt ist, wenn dadurch dem Lande Krain 
keine wie immer geartete Mehrauölage erwächst, und die 
stipulirte Gebarung und Verwendung des TilguugsfoudeS 
leine Beirruug erleidet.

Die Veröffentlichung der verlosten Theilfchuldver- 
schreibnngen in der „Wiener Zeitung" wird das Großhand- 
luugshaus für Rechnung des Landes Krain besorgen.

§. 9. Die Ausbezahlung, beziehungsweise Einlösung 
der verlosten Theilschuldverschreibnngen besorgt das Groß- 
handlnngöhans I .  G. Schüller &  Comp, in Wien in der 
Dauer seines Bestehens gegen °/0 Provision des von 
Fall zn Fall laut Verlosungsplan entfallenden Betrages.

Zn diesem Behnfe wird der Landes-Ausschuß die laut 
Spielplau hiefür erforderlichen Beträge immer acht Tage 
vor dem planmäßig bestimmten AnSzahlnngStage dein Groß- 
handlnngshanse behändigen lassen.

Die vorstehende 13 °/0 Provision wird ans dem T il-  
gungsfonde bestritten.

§. 10. Zwölf Monate nach jeder Ziehung werden 
die eingelösten und als solche bezeichnet«! Theilschnldver- 
schreibungen (Lose) vom Großhandlungshause dem Aus
schüsse des Landes Krain zur Verwahrung und Abschrei
bung der Schuld in der hiefür zu errichtenden Verbnchnng 
übersendet werden.

Uebcr jene Lose, welche bereits verlost, in vorbesagter 
Zwischenzeit aber znr Einlösung nicht vorgewjesen wurden, 
wird das Großhandluugshauö von Fall zn Fall das Rum- 
mern-Verzeichniß mit Beifügung der darauf gefallenen Ge- 
winnste cinsenden. Die in solcher Art erübrigten Gcwinnst- 
betrage bleiben in Verwa>>rnng des GroßhandlnngshanseS, 
damit bei nachfolgender Vorweisung solcher gezogener Lose,

in Ausbezahlung derselben keine Störung entsteht, dieses 
wird aber solche Beträge vom obigen Zeitpunkte an, bis 
zur erfolgten Ansbezahlnng derselben zu Gunsten des Landes 
Krain ü vier vom Hundert verzinsen und darüber von halb 
zu halb Jahr mit dein Landes - Ausschüsse die Abrechnung 
pflegen.

§. 11. Das Großhaudluugshaus I .  G. Schüller &  
Comp, hat fäinintliche mit diesem Unternehmen verbundenen, 
wie immer gearteten Kosten uud Auslagen, namentlich die 
Stempelgebühr für die Haupt- und die Theilfchnldverschrei- 
bnngen (Lose) für das Papier und die Drucklegung, für 
die Revision und das Ordnen derselben, für die Errich
tung der nothwcndigen Lofebücher, Juxten rc. rc., so wie 
alle bei dem Vertriebe der Lose sich ergebenden Spesen, 
nämlich Brief- und Packet-Postporto, Zeitungö-Ankündignn- 
gen, Personale, Locale, knrz für Alles darauf Bezugneh
mende aus Eigenem zu bestreiten, daß hiefür dem Lande 
Krain unter keiner Bedingung Etwas in Rechnung gebracht 
werden darf.

§. 12. Das Großhandlungshaus wird die Lose voll
ständig geordnet dem vom Landes-Ansschnsse hiczn Bevoll
mächtigten loco Wien zur eigentlichen endgiltigen Unter
schrift, refp. Beidrückuug der hiezu vorzubereitenden Stam- 
pillie vorlegen.

Sowie dieß theilweife vollzogen fein w ird , werden die 
Theilschuldverschreibnngen (Lose) in ausschließlich hiefür be
stimmte Kassen bei dem Großhandlungshause I .  G. Schüller 
&  Comp, hinterlegt, und dieselben sind mit Gegensperre 
des Großhandlungshauses und des vom Landes-Ausschusse 
hiezu Bestellten zn «ersehen. Die mit dieser Gegensperre 
etwa verbuudeueu Koste» bestreitet das Land Krain.

§. 13. Das Großhandlungshaus I .  G. Schüller &  
Comp, verpflichtet sich, sämmtliche Lose binnen 2 Jahren, 
vom Beginn der ersten Ziehung an, und zwar: 
bis zur 1. Ziehung mindestens . . . .  15.000 Stück

„ 2. .............................  15.000 „
tf tt 3, tl „  . . . .  15.000 r,

„  4. „ .............. ............................  15.000 „
.. 5. „ . . . .  15.000 „

,, „  6. „ „  . . . .  15.000 „
und den Rest pr................................  10.000 „
spätestens bis zur achten Ziehnng auf feste Rechnnng zu 
beziehen und zn übernehmen und für jedes bezogene Los
sogleich bei der Ueberuahme den hiemit einverständlich auf 
17 l;l0  f l . , d. i. siebenzehn ein Zehutel-Guldcn, festgesetzten 
Kaufpreis bar zu bezahlen, wobei es ihm frei steht, jeder 
Zeit auch eine größere Anzahl Lose auf Rechnung der spä
tem Raten gegen Bezahlung zu beziehen.

Zur Sicherstelluug dieser und aller übrigen Vertrags
verbindlichkeiten verbindet sich daö Großhandlnngöhauö I .
G. Schüller <& Comp, bei Eröffnung des Lotto-AnlchenS- 
Geschäftes eine dein Unternehmen angemessene, vom Lan- 
deö-Ansschnsse zn bestimmende, auf mindestens 200.000 fl., 
d. i. zwcimalhuudcrttaufcnd Gulden, festzusetzende Cantion 
in Werthpapieren nach dem Cnrswerthe loco Wien zn depo- 
niren, und cs werden die Modalitäten des ErlageS zwischen 
dem Großhandlungöhause und dem LandeS-AuSschusse zu 
vereinbaren sein. Rach Ueberrtahme von je V* der zu 
ernittirenden Lose ist das Großhandlungshaus berechtiget, 
jeden vierten Thcil der hinterlegten Cautiou rückzubeheben.

Bei nicht genauer Znhaltnug der oben bezüglich der 
Losübernahme festgesetzten Bestimmungen verfällt die Cau- 
tioit zit Gunsten des Landes Krain, ohne daß daö Groß- 
handlnngshans dadurch von seinen Vertragsverbindlichkeiten 
enthoben wäre.
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§. 14. Die durch das GroßhaudlungShaus bezogenen i 
Lose werden gegenüber des Depots als fest übernommen be
trachtet, und können nicht wieder in dasselbe znrückgclegt 
werden.

§. 15. Ilm  den Laiides-Ausschuß über den Stand 
deö Depots in Evidenz zu halten, ist das GroßhaudluugS- 
hauö angewiesen, beim Herausnehmen der Lose über die 
Packete, Nummern und Anzahl der bezogenen Lose, sowie 
über die Höhe des dafür hinterlegten Betrages, noch am 
selben Tage Bericht zu erstatten.

Nach Erhalt dieser Anzeige wird der Laudes-Ausschuß, 
zur Vermeidung von ZinSverlusteu, sich uuverweilt über die ver
tragsmäßige Verwendung der für die Lose hinterlegten Gelder 
mit dem Großhandlungshause ins Einvernehmen setzen und 
die Sorte der vorbczeichncten k. k. Staats- oder Grund- 
cntlastuugö-Obligationen bestimmen, welche laut §. 5 dieses 
Vertrages zur Hinterlegung in den Tilguiigssoud augekaust 
werden sollen.

§. 16. Gewinnste, welche bei Verlosungen auf Theil- 
schuldvcrschreibuugeu entfallen, die vom Großhandluugs- 
hause «och nicht bezogen sind, fallen dem Großhandluugs- 
hause zu und eö sind die dießfälligeu Lose demselben gegen 
Entrichtung des Kaufpreises von 17 V10 fl. Pr. Stück gleich 
nach der betreffenden Ziehung auözufolgen. j

§. 17. Die nach Ablauf der gefetzlicheu Frist uicht 
behobene» Gewinnst«: sind Eigenthum des Landes Krain.

§. 18. Sowohl die Theilschuldverfchrcibungen, als 
alle übrigen im gegenwärtige« Vertrage enthaltenen Be
stimmungen werden in Gulden ö. W. im 45 fl.-Fuß auö- 
zustellen und verstände« fein, und es [ft das Großhand
lungshaus ermächtiget, die Zahlungen für übernommene 
Lose jederzeit in Banknoten zu leisten, so wie ihm dieselben 
für solche Lose entgehen. Sollte der LandeS-Ausschnß Silber 
verlangen, so hätte dieser jedenfalls die besonderen Lasten 
zu trage«, welche die Umwechslung erfordern würden.

§. 19. Im  Falle, daß ans diesem Geschäfte, zwischen 
dem hiebei das Land Krain vertretenden LandeS-Anöfchusse 
und dem Großhandlungshause I .  G. Schüller &  Comp., 
oder bereit gesetzlichen Nachfolgern Streitigkeiten entstehen, 
so unterziehen sich beide Theile dem k. k. LandeSgerichte in 
W ien, oder jener Gerichtsbarkeit, welche durch das Gesetz 
au dessen Stelle treten sollte, als dem hiermit beiderseitig 
festgesetzten vertragsmäßigen Gerichtsstände.

§. 20. Beide contrahirenden Theile leisten ausdrück
lich Verzicht auf den Rechtstitel wegen Verletzung über 
die Hälfte des wahren Werthes.

§. 21. Der vom Großhandlnugshause nach den Be- 
stimmungen des §. 2 dieses Vertrages bereits auSgearbei- 
tete und vorgelegte Verlosnngsplan, sowie die bezügliche 
AmiuitätStabellc haben als iutegrirende Bestandtheile dieses 
Vertrages zu gelten, es kann daher das GroßhandlnngS- 
hans von ersterm nicht mehr abgehen und cs haben uaiucnt- 
lich die dort festgesetzten Termine für die ersten acht Zie
hungen hinsichtlich der im §. 13 bestimmten Fristen zur 
Uebernahme der Lose maßgebend zu feilt.

§. 22. Den allfälligen, für die Ausfertigung dieses 
Uebereinkommens erforderlichen Stempel haben beide Con- 
trahenten zu gleichen Theilen zn tragen.

I n  Urfrntd dessen wurde gegenwärtiger Vertrag, iit 
Folge der mit Beschluß des kraiu. Landtages vom 
dem Landes-Ansschnsse ertheilte« Ermächtigung ausgefertigt, 
und sowohl von dem Landes - Ausschüsse im Nomen des 
Herzogthums K ra in , als auch vom Großhaudluitgöhause 
I .  G. Schttller & Comp, und den ersuchten Herren Zeugen 
gefertiget.")

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne über diesen Gegenstand 
die Generaldebatte. Wünscht Jemand der Herren das Wort?

Landesrath R o t h :  Ich finde mich veranlaßt, bloß 
in Absicht ans die Emittiruug von 20 fl.-Lofen dem hohen 
Haufe, damit dasselbe in der Sache klar sehe, bekannt zu 
geben, daß das hohe Finanzministerium selbst alle Aus
sicht abgcsprochcit habe, daß für ein solches Anlchen die 
allerhöchste Sanction erwirkt werden könnte.

Abg. D r. T o m a n : Ich bitte ltitt’s Wort. Ich muß 
, offen gestehen, daß ich über diesen Gegenstand im H. Hause 

kein Wort sprechen wollte, und zwar umsoweniger, als ich 
sehe lind früher selbst schon bemerkt habe, wie die Zeit 
vorgerückt ist, weil ich über diese» Gegenstand bereits int 
Finanz-Comitv, dessen Mitglied zu sein ich auch die Ehre 
hatte, gesprochen habe, und doch die einzige Stimme, deren 
int Berichte gedacht w ird, welche allein gegen die Attitahmc 
des Planes ans guten Gründen, die ich dort niedergelegt 
habe, war, geblieben bin, und weil durch den prälimi- 
nirten vorliegenden Schuller'schen Antrag mir jeder mög
liche Erfolg für meine Ansicht vereitelt worden ist.

So dachte ich darüber mit Stillschweigen hinweg- 
gehen zn können, und zwar int Interesse der Zeit des 
hohen Hauses.

Ich habe ans diesem Grunde nicht einmal den Bericht 
gelesen, bis ich ihn jetzt vernommen habe. Daß ich ihn 
nicht gelesen habe, davon ist wohl auch die Veranlassung 
meine so vielfältige andere Inanspruchnahme in diesem 

i Landtage. Nun aber, da dieser einen Stimme im Berichte 
erwähnt wurde, so w ill ich ganz kurz nur meine Begrün
dung geben, warum ich im Fiuauz-Ausschussc nicht für de» 
Antrag, welchen der ganze übrige verehrte Fiuauz-AuSschuß 
hier dem H. Hause aitjuiichmc» empfiehlt, war. Wie die 
Sache» staube», als wir i» de» h. Landtag den Gegen
stand bekamen, war ei» einziger Antrag deö Hanfes Schüller 

i unter ganz ändern Modalitäten, als wie der gegenwärtige 
i es ist, —  nämlich ein Antrag auf ein Geschäft ohne feste 

llcbentahme, wo daö Hans Schüller nicht die Lose über
nommen, gekauft, sondern gewissermaßen als Coitimissioitär 
mir für tut6 mit dem kauflustigen Publikum vermittelt hätte, 
Vorgelege». Daß dieses Geschäft für »ns nicht vorteilhaft, 
zweckmäßig war, daß es sehr gefährlich hätte werden können, 
ist auf flacher Hand liegend, weil wir vo» de» Eve»t»a- 
litätc» der Zukunft mit unserer Lotterie abhängig gewesen 
wären. Tagö bevor die erste Berichterstattung über diese 
Lotterie-Angelegenheit im Hanse erfolgte, habe ich ans Wien 
einen Brief bekommen durch eilten verehrten Freund, in 
welchem der erste Antrag eines ändern Hanfes, nämlich 
des Hanfes Sothctt, enthalten war, welchen Brief ich dem 
Herrn Berichterstatter D r. Suppan übergab, welcher auch, 
beim Bericht darauf sich stützend, die ganze Angelegenheit 
darüber dem Finanz-Ausschüsse zu übertragen empfahl.

I n  diesem Briese und in den weiter» Offerte» von 
Seite des Haiiseö Sothen war eine ganz andere Grund
lage, — es war die Grundlage einer festen Uebernahme, 
also jene, nach welcher wir dem Bankhause Sothen die 
Lose mit eitlen bestimmten Preis und einer so bestimmten 
Zeit hingcbeit sollten, daß die Gefahr ganz beseitiget ist, 
indem für die Abnahme der Lose in dieser Zeit uns eine 
vollständig genügende Garantie geboten wurde.

Mau ist in Unterhandlung mit dem Hanse Sothen 
getreten; eö sind immer günstigere Positionen von demselben 
gestellt worden, aber je günstiger die Positionen waren, 
desto ungünstiger waren merkwürdigerweise die Chancen für 
den Antrag dcs Herrn Sothen. Ich weiß nicht warum; 
ob vielleicht die Sache besser war, als die Vertretung der 
Sache selbst. Gewiß aber sind solche Positionen darunter



geboten worden, bic, mag die Vertretung welche immer 
gewesen sein, weil auch eine Garantie nngeinein vo rte il
haft und günstig für's Land war in einem Betrage von
400.000 Gulden, vollständig jede Gefahr beseitiget hätte. 
Wenn ich, nicht mehr Finanzmann als irgend Einer, der 
das erste M a l eine solche Angelegenheit studirt, erwogen 
hat, der sich von ändern Finanzmännern den Gegenstand 
expliciren ließ, gewagt habe, im Interesse des Vaterlandes 
in den Sachverhalt einzugehen, und allein im ganzen Comitö 
mich für den Antrag deö Hauses Sothen zu erklären, so 
habe ich dafür gute Gründe der Pflicht gehabt.

Ich könnte sagen, daß der Herr Regiernngs - Com- 
missär heute mir einen solchen Anhaltspunkt für die Per- 
theidigung meiner Ansicht gegeben hat, daß ich alle ändern 
Punkte des günstigen Antrages des Hauses Sotheu über
sehen könnte. Das Ha»S Sothen hat nicht bloß den Antrag 
gestellt auf die Abnahme der Lose pr. 20 Gulden mit den 
Preis pr. 17*/l0 f l . , sondern hat, was inan als einen 
außerordentlich günstigen Antrag erklären muß, auch den 
Antrag auf 40 fl. Lose gestellt, und will dieselben im 
gleichen Betrage mit 342/l0 fl. bezahlen. Diese doppelte 
Antragstcllnng hat mich vorzüglich für beit Sothen'schen 
Plan eingenommen, weil wir in ber Lage gewesen wären, 
—  falls bic hohe Regierung das Land in dieser Bezichiing 
nicht berücksichtigen wollte, falls sie nicht berücksichtige» wollte 
die Lage unserer Finanz-Calamität, wenn sie nns de» Plan 
mit den 20 fl. Losen nicht genehmiget, —  nicht auf eine —  
Gott weiß, wie weit hinansgehende Session mit der ganzen 
Angelegenheit zu warte».

Als ich in, verehrten Finaiiz-Ansschnsse gebeten habe, 
daß mir als Einzelnem daö Minorität^ - Votnm gestattet 
wäre, um dem hohen Hanfe gegenüber diesen Gegenstand 
zu übernehme», hielt man dafür, daß ich als einzelne Person 
ja diesen Gegenstand vortragen könne. Nnn, die Anschauung 
mag sein, wie sic will, ich konnte, nachdem ich allein war, 
als Abgcorbnctcr ben Gcgciistanb nicht mehr anfnchincn, 
weil bas Hans Sothen mit mir keinen Präliminar-Vcrtrag 
schließen kann nnb schließen wirb, nnb ich nur solchen in 
Form eines Minorität - Votums, baß allerbingS eigentlich 
ein Separat-Votuin gewesen wäre, hätte vortragen können, 
wenn bieser Präliminar-Vertrag vorn verehrten Ausschüsse 
angenommen uitb mir zum Vorträge überwiesen worben 
wäre. (Bravo.)

Wie jetzt bic Dinge stehen, w ill ich mich bloß recht- 
fertigen, warum ich bicsc einzige Stimme war, bic bagcgcti 
sprach. Einen Punkt habe ich schon gesagt, ber mir so 
gewichtig scheint, baß heute noch vielleicht ein ganz aitbcrcr 
AnSgang bes Gegenstandes sich ergeben w irb , als man 
beabsichtiget hat, nnb als es wünschenswerth wäre. Ich 
w ill weiter anführen, baß ich vorzüglich ans bem Grnnbe 
weiter für ben Antrag Sothen'S war, weil bcrselbc nicht 
eine Annuität von 78.000 fl. jährlich, fonbern eine An
nuität von 75.000 fl. begehrte. Bloß bas in Betracht 
Gezogene stellt bar, baß für bic jährliche Zahlung von
3000 fl. man ein Capital von (iü.000 fl. biSponibcl haben 
muß, um Zinsen mit 3000 fl. entrichten zu können. —  
Ferner bic Zahlung von 3000 fl. jährlich stellt in 50 Jahren 
ber Dauer ber Lotterie auf Zinseszinsen einen Betrag von
290.000 bis 300.000 fl. bar. Diese 300.000 fl. wären 
dem Laube nach 50 Jahren schon geblieben, welche nach 
bctu Plane bcS Hauses Schüller nicht verbleiben werben. 
Daß bas HauS Sothen sich Freilose ausbebiugte, welche 
bas Laub nichts kosten, sondern welche nur auf Rechnung 
geringerer Gewinnste herausgegeben worden wären, das
hat mich gar nicht bewegen können, im Interesse bes
Publikums bic Stimme zu erheben, weil baS Interesse beS
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Landes boburch nicht angegriffen wirb. Die Freilose, bie 
baS Hans Sothen bekommen hätte, unb welche baöselbe 
nicht sogleich ganz begehrte, fonbern im Offerte cs frei- 
stellt, in welcher Zeit; —  ob man ihm */, sogleich, bas 
zweite Drittel später, ein letztes Drittel weiter geben wollte, 
bicsc Freilose, sage ich, hätten das Land gar nicht beschwert 
unb nichts gefährdet, weil der Spielplan jedenfalls ein 
solcher fein muß, daß das Haus Sothen feine Rechnung 
dabei gcfimbcit hätte, weil ja baS HaitS Sothen bafiir 

| besorgt sein muß, bie Lose, bic cö vom Laube gekauft hat, 
an Mann zu bringen, unb bic Lose an Mann nicht bringen 
kann, wenn ber Spielplatt ein solcher ist, baß er Rtcmaitb 
zum Spiel verlockt, uttb zwar umsomehr, als bic Eon- 
currcnz ber Lose heutzutage eilte so bcbeiitcitbc geworben ist. 
ES mag feilt, baß vielleicht mehr Geschicklichkeit im Ent
würfe beS Spielplanes, ber Verlosung gelegen ist; —  cs 
mag feilt, baß ber Umstattb beut Hanse z» Gunsten kommt, 
baß es ben Vertrieb im größten Maßstabe in Oesterreich 
selbst besorgt, währenb bas Haus Schüller sich solcher 
Commissionärc erst bebieneu muß; —  gewiß ist boch, baß 
Freilose nicht in Betracht gezogen werden im Interesse des 
Landes, um den Platt des Hauses Sothen als ungünstig 
darzustellen.

Ich muß weiter erwähnen, daß, wie ich flüchtig im 
§. 13 des vorgelegten Schullcr'schcn Vertrages gelesen habe,

; nicht 2 Jahre festgesetzt sind für die Abgabe tiub Abnahme 
ber Lose, fonbern nach biefer Position 2% Jahre, iitbcin 

i bas HauS Schüller sich verpflichtet, binnen 2 Jahren vom 
’ Beginne der ersten Ziehung fäittmtlichc Lose abzunehmen, 

unb ba ber ersten Ziehung ein Zeitraum von */3 Jahre 
vorangcht, so ist meine obige Behauptung richtig. Daö 
Hans «Sotheu hat sich aber verbunben, binnen 2 Jahren 
uitmittclbar nach beut abgeschlossenen Geschäfte, unb zwar 
sogleich ein Viertel, nach 6 Monaten bas zweite Viertel, 
nach 18 Monaten bas britte unb in 2 Jahren bas letzte 

j Viertel ber Lose abjunchnteit. Die Verzinsung vom Be- 
| trage, ber bafitr gezahlt w irb, kommt nach bem Schuller'-- 

fchen Anträge beut Verlosmigöplane, nach bem Sothen'schen 
aber beut TilgungSfoubc, also dein Lande zu Guten. Der 
Verlosnngöplan des Hanses Sothen hat, mir ist es nicht 
mehr genau erinnerlich, gezeigt, daß aut Schlüsse der Lot
terie ein Betrag von wenigstens 200.000 f l . , glaube ich, 
bem Laube übrig bleibt. Der Herr Berichterstatter wird 
den Act zur Hand haben; ist cs nicht so, wie ich eben 
sagte, so wirb er mich berichtigen, wenn ich eine größere 
ober kleinere Summe nannte. Ein so hoher, nicht einmal 
ein etwas nahe gehenber Betrag bleibt für bas Land, 
nach dem Platte des Hauses Schüller, nicht.

Möge man bic Zukunft wie immerhin aufchcti, sie 
gehört unseren Nachfolgern uttb unserem Laube. Wenn 
ti it S bas Gute nicht tr if f t , was von ber Lotterie nach 
50 Jahre» bleibt, so bleibt cs für bic, für die wir ohne
hin überhaupt arbeiten. Ich habe schon bic Punkte hervor- 
gchobcit, welche ben Antrag bes Hauses Sothen so außer
ordentlich günstig gestellt haben, baß ich mich — bas ist 
begreiflich —  für bcufctbcu intcressiren mußte. Im  Weitern 
ist eilte Frage bes Erebitcs geworben, welches von beiben 
Häusern beit Vorzug verdient.

Die Geschäftswelt ist heute so gestellt, daß nach meiner 
schwachen Kenntniß und Erfahrung ich jenes Hans für unbe
dingt accrcditirt halte, das mir im speziellen Falle die Garantie 
bietet. Ob bieses ober jenes HauS irgenb ein Geschäft machen 
w ill, so ist boch bic Möglichkeit nicht genommen, baß bas 
allerbest crebitirte HauS durch Unfälle, die sich auch in 
ändern Punkten der HandclS-Vcrbindnugct^ ereignen, insol
vent werden kann. Wenn daö Hans Sothen nun eine
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Cantion geboten hat von 400.000 f l . , nöthigenfallö bis
500.000 fl. in Obligationen deponirbar beim Beginne dcö 
Geschäftes, oder wenn der Ausschuß es gewollt hätte, so
gleich, so habe ich damals eine genaue Berechnung im 
Ausschüsse bargelegt, daß es nicht möglich ist, daß das 
Land irgeub einen Schaden noch erleide, weil, wenn das 
Haus Sothen beim Beginne des Geschäftes, woruach es 
V* der Lose abzunchmcn hat, und die Cantion mit 400.000 
bis 500.000 fl. dafür bar erlegt, und das HanS Sothen 
die Lose nicht abnehmen würde, so verblieben uns alle Lose 
und die 400.000 bis 500.000 fl. Das Land hat also die 
Caution gewonnen, und hat die Möglichkeit, die Lose selbst 
weiter zu begeben.

Im  Falle des zweite» und dritten Termines müßten 
die Lose soweit unter ihren Werth von 20 fl. sinken, circa 
auf 11 oder 9 f l . , — was bisher noch keine Erfahrung 
nachweist bei ändern Losen, —  sinken, daß daS Land mit 
Zurechnung der 400.000 bis 500.000 fl. Caution, die 
uns verblieben wären, nie ciiictt Schaden hätte erleiden kön
nen , noch weniger beim letzten UcbcniahmStcnmiic der Lose.

Als ich mich aus diesem und aus dem ferneren Ge
sichtspunkte, da ich geltend gemacht habe, daß das Haus 
Sothen das erste war, welches uns einen günstigen Antrag 
der festen Ucbernahme, einer Caution, einen größer« Kauf
preis von 17V10 fl. angebotcn hat, eine geringere Annuität 
verlangte, eine» für das Land günstigeren Spielplan vor
gelegt hatte, daß dieses Hanö das erste mit diesem Anträge 
war, daher er vor Allem und nicht jenes Haus, welches 
allerdings zuerst einen P lan, aber einen ganz ungünstigen 
und unannehmbaren Plan uns vorgelegt hat, Rücksicht 
verdient, als ich mich ans allen diesen Gesichtspunkten für 
den Plan des Hanfes Sothen mit voller Consequeuz, wie 
heute noch angenommen habe, ist mir eiitgcgcngchalteii 
worden, daß es sich um die Ehre des Landes handelt, 
daß durch einen ungünstigen Spielplan das Publikum nicht 
getäuscht werde.

Meine Herren, dort findet keine Tänfchnng Statt, 
wo ich der Welt in Ziffern Schwarz auf Weiß hinlege, was 
sie vom Spiele zu erwarten hat; da gibt eö keine Täu
schung, sondern die Täuschung liegt überhaupt im Menschen, 
welcher Lose kaust, selbst; es ist Selbsttäuschung der bezüg
lichen Person, wie überhaupt, was ich negire, bei diesem 
Spiele, rcspective dem Sothen'schen Spielplane, eine Täu
schung da ist. Man setzt die 20 fl. ein für ein Los, weil 
man dafür 30.000 fl. und mehr gewinnen zu können hofft. 
Wenn man nicht gewinnt, so hat man sich nur selbst getäuscht.

Daß der Spielplan des Hauses Sothen in Bezug auf 
die Gewinnste nicht so günstig ist, daß namentlich schließ
lich die Gewinnste der Lose, die übrig geblieben wären, 
nicht so hoch gewesen wären, als eine Berzinsrnig derselben 
in 50 Jahren ergeben hätte, das ist richtig; aber immerhin 
ist der Plan ein solcher, daß er der Speculatiou desje
nigen, der das Wagniß übernommen hatte, nämlich dem 
Hause Sothen, Rechnung getragen hätte.

Man sagt, die Ehre des Landes ist engagirt, daß der 
Verlosungsplan ein solcher sein soll, damit mau sagen 
könne: „D ie Lose des krainischen Lotterie - AnlehenS sind 
sehr gut."

Meine Herren, ich achte den Grund der Ehre vor 
Allem, weil ich die Ehre des Menschen, wie des Landes, 
hoch halte in jeder Beziehung und bei jeder Gelegenheit. 
Die Ehre des Landes ist aber hier nicht Gegenstand einer 
Acquisition. Wenn die Ehre des Landes erst gewonnen 
oder erhalten werden soll, so kann man es nicht durch ein 
Lotterie - Anlehen überhaupt thnn.

!
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Es ist eine für daö Land an und für sich schon be
dauerliche Sache, daß wir zu einem Auleheu schreiten
müssen, daß wir nicht mehr den Muth haben, durch Um
lage auf Steuergattungen auö unserem Permögen selbst 
das nöthige Geld aufzubringen.

Es hat sich hier also um die Erwerbung des Geldes 
gehandelt; wir hätten daö Geld und mehr Geld durch den 
Plan des Hauses Sotheu auf die ehrlichste Art und Weise 
erworben; wir hätten weder dem Hanse Sothen etwas an- 
gethan, weil es nns selbst den Antrag gestellt hat, wir
hätten dem Publikum nichts angcthaii, weil es ja den
Spielplan vor sich hat, und wir hätten, wie ich eS bar« 
gethan habe, ein rundes Sümmchen von beinahe 2 M il
lionen nach 50 Jahren mehr in unserem Lande gehabt!

W ir hätten, wie ich heute gezeigt, die Möglichkeit ge
habt , einen Plan aus 40 fl. - Lose anzunchmen, da uns 
heute die Aussicht einer Annahme eines Spielplaueö auf 
20 fl. - Lose von Seite der Regierung völlig genommen 
wurde.

Ich bin überzeugt, daß der Herr Regieruugs - Com- 
! misiär diesbezüglich dircctc Andeutungen von Wien, vom 
i Finanzministerium hat.

Seitdem Übrigens ich im Finanz - Ausschüsse nichts 
i ansrichteu kouute, habe ich vom Hause Sothen, weil es 

nicht wußte, wie die Dinge stehen, abermals einen Antrag 
bekommen, in welchem es die Annuität noch um 3000 fl. 
verminderte, was wieder nach 50 Jahren einen Mehr- 
Gewinn von 30000 fl. in Aussicht stellt.

Ich habe die bezüglichen Schriften gar nicht mitge- 
bracht, obwohl sie mir in oplinrn formt) juvi* zugefchickt 

i worden sind, weil ich mich außer der Lage sehe, mit den
selben vor das Hans zu treten und einen Beschluß zu 
Stande zu bringen; ich habe fit für mich behalten, wie 
ich überhaupt über diesen Gegenstand nicht reden wollte.

Auö den berichteten Gründe» für den Schuller'schen 
und gege» de» Sothen'sche» Plan und ans dem Umstande, 
daß gesagt wurde, daß sich eine einzige Stimme gegen den 
Schuller'schen Plan erhoben hätte, und weil, wer diese 
einzige Stimme war, nicht fremd bleiben kann, hielt ich 
mich verpflichtet, die Gründe meines Separat-Votums 
auseinauderzusetzen.

Möge das hohe Haus ans dieser oberflächlichen, nicht 
gänzlich erschöpfenden Darstellung der Vorzüge des Sothen'
schen Planes sich vielleicht doch noch bestimmt finden, ins
besondere nach den Acußcnutgen des Herrn Regierung«' 
Cvmniissärs, diesen Gegenstand in irgend einer Weise einer 
weiteren Berathung znzusühren, um nicht vielleicht einen 
überschnellen Beschluß zu fassen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in
der General-Debatte? (Nach einer Pause.) Wenn nicht,, 
so ertheile ich dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Berichterst. Dr. S u p p a n : Es ist eine schwierige 
Sache vor dem Plenum einer größeren Versammlung über 
einen Lotterieplan zu sprechen, und die Vorzüge dieses oder 
jenes Planes im Detail anseinanderzusetzen. Im  Finanz- 
AnSschusse sitzen außer den 9 Mitgliedern, 3 Vertrauens
männer , und mit Ausnahme deS Herrn Dr. Toman konnte 
kein einziger die Ucbcrzcugung erlangen, daß das Anbot 
des Hauses Sothen, nachdem es nun schon genannt sein 
muß, als besonders acct-plablo erscheint. Es ist leicht 
möglich, und kommt sehr oft vor, daß, wenn es sich um 
Principienfragen handelt, auch bei einer größeren Versamm
lung Jemand allein mit seiner Ansicht stehen kann; dort 
aber, wo es sich um eine Ziffer handelt, wo es sich darum 
fragt, ob der eine ober der andere Plan annehmbar fei, 
da kömmt es in der That nur sehr selten vor, daß bet



einer Versammlung von 12 sich ein Einziger für einen j 
Plan und alle Anderen für einen entgegengesetzten entscheiden.

Ich will über die Gründe, welche der Herr Abgcord- 
nctc Dr. Toman vorgcbracht hat, nur wenig crwiedern. 
ES ist in dem Berichte des Finanz-Ausschusses bereits 
auseinander gesetzt, warum weder die Annuität noch der 
Rest, welcher im Tilgungsfonde verbleibt, für den Finanz- 
Ausschuß so lockend erschien, um den Antrag des Hauses 
Süthen anzunchmcn.

Es geschah dieses dcßhalb, weil diese Vortheile nur 
durch eine derartige Bcnachthciligung dcö Publikums zu 
erzielen gewesen wären, wie dieselben noch bei keinem derar
tigen Unternehmen vorgekommcn sind (Ruse: Gut! Hört!), 
und dcßhalb, weil aus diesem Grunde auch das Unternehmen 
selbst gefährdet worden wäre.

Das Publikum hätte bald wahrgenomme«, daß kein 
einziges Spiel-Papier cxistirt, welches schlechtere Chancen 
bietet als dieses, und mit einem Vertrauen ans feste 
Ucbernahmc wäre uns dann durchaus nicht gedient gewesen, 
wenn das HauS Sothcn nicht in der Lage gewesen wäre, 
seine Verpflichtungen zuzuhaltcn. Die Caution allein hätte 
uns nicht gedeckt, beim wenn ein derartiges Los einmal 
discrcditirt worden ist, so würde dasselbe nicht nur auf 
11 oder 9 f l . , sondern wohl auch noch tiefer herabsinkcn, 
ja dasselbe wäre gar nicht mehr an Mann zu bringen.

Die nächsten Vortheilc, welche wir erzielen wollten, 
waren die, daß dem Grundcntlastnngs - Fondc ein solcher 
Ertrag zugcführt werde, daß die Rückstände möglichst be
deckt werden. Dieses wird nun nach dem einen, wie nach 
dem ändern Anbote erreicht.

Der große Cassarest im Tilgungsfonde konnte ferner 
nur dadurch erzielt werden, daß in den ersten 30 Jahren 
eine so geringe Anzahl Lose zur Ziehung gelangt wäre, 
daß in Folge dessen die Annuität und Verzinsung derselben 
sich so angcsammclt hätte, daß dann in den letzten Jahren 
eine große Menge Lose gezogen werden müßten, und dann 
sich noch dieser Rest ergeben hätte. Möchte nun was immer 
für ein Zufall cintreten, welcher beim doch auch möglich 
is t, nudwelchcr dem Tilgungsfonde einen Verlust beifügen 
könnte, so wäre dann das Land in den letzten Jahren mit 
der Zuhaltung seiner Verbindlichkeiten wirklich in die größte 
Verlegenheit versetzt worden, während nach dem vom Finanz* 
Ausschüsse angenommenen Anträge die Ziehungen mehr 
gleichmäßig erfolgen, und dem Lande schon in den ersten 
Jahren die 4fachc Anzahl der Lose in Folge der Ziehun
gen wieder zurück kommt, als dicß nach dem Sothcn'schcn 
Verlosungsplanc der Fall gewesen wäre.

Dicß is t, was ich in Kurzem auf die Bemerkungen
des Herrn D r. Tonian ans die von ihm vermeinten Vor
züge des Sothen'schcn Planes entgegensetze.

Mehr zu sagen, und insbcsonders Gründe vorzu-
führen, welche auf das Haus Sothcn Bezug nehmen,
halte ich nicht für angemessen, indem ich der Ansicht bin, 
daß man jedem Offerenten eine gewisse Rücksicht schuldig 
ist, welche man nicht verletzen darf. Ich empfehle daher 
den Ausschuß - Antrag.

Abg. Dr. Toman: Der Geschäftsordnung gemäß, 
darf Jeder über denselben Gegenstand zweimal reden; ich 
bitte daher nochmals um das Wort.

P r ä s i d e n t :  Ich habe die Umfrage gestellt, und 
der Herr Abgeordnete haben sich nicht gemeldet, allein. . .

Abg. D r. T o m a n :  Ich habe ja gesprochen.
P r ä s i d e n t :  Die General - Debatte war bereits

dadurch geschlossen, daß ich dem Herrn Berichterstatter das 
letzte Wort crtheiltc. Aber ausnahmsweise erthcile ich Ihnen 
das Wort.
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Abg. D r. T o m a n :  Ich wollte nur bemerken, daß 
die letzte zarte Bemerkung von Seite des Herrn Bericht
erstatters einen Grund hätte, wenn ich nicht eine solche 
Rücksicht dadurch entkräftet hätte, daß ich früher angeführt 
habe, daß eine Caution in so hohem Betrage von 4» bis 
500.000 fl. angcbotcn worden ist, wie sic in einem ähn
lichem Falle noch nie geboten war, wie sich überhaupt alle 
Finanzmänner wundern, daß man eine so hohe Caution 
habe verlangen können, daß also jede Rücksicht in dieser 
Beziehung durch diese hohe Caution an sich selbst beseitigt 
war und ist.

Ich setze der zarten Rücksicht die Summe der Caution 
entgegen und die früher au dieselbe angehängte Bemerkung. 
Der Herr Berichterstatter hat gesagt, daß, weil so viele 
Vorthcile in dem Antrage des Hauses Sothcn für das 
Land angeboten waren, wie bei keiner ähnlichen Lotterie, 
man sich gewissermaßen aus diesem Grunde zu dem Grund
sätze bekannt habe: „Sei vorsichtig gegen denjenigen, der
D ir etwas besonders Gutes anträgt."

Das ist in diesem Falle nicht nöthig, weil ohnehin 
schon eine so hohe Caution vorhanden, und dadurch jede 
solche Rücksicht behoben ist. Daß das Papier so tief ge
fallen wäre, daß wir uns bei der zweiten ober dritten 
Abnahme von Losen, von der vierten rede ich gar nicht, 
nicht mit der Caution gedeckt und vor jedem Schaden sicher 
gestellt hätten, das kann ich nicht begreifen, weil unö eben 
der Herr Berichterstatter zuerst einen Antrag des Hauses 
Schüller gebracht hat, nach welchem das Land gespielt und 
daher auch alle Gefahr zu gewärtigen gehabt hätte, und 
nur bei den übrig gebliebenen Losen die allenfalls darauf 
fallenden Gcwinnftc verblieben wären. Ich kann mir ferner 
nicht denken, und der Herr Berichterstatter möge die Fälle 
anführen, wo bei gleichem Spiclplanc, die Lose gar so 
tief gefallen wären.

Es wird ferner so viel von dem Spiclplanc gespro
chen , und doch vermisse ich in der heutigen Vorlage den 
Spiclplan, welcher dem Schullcr'schcn Antrage zu Grunde 
liegen soll, ich vermisse denselben und kann ihn daher gar 
nicht beurtheilcn. Während auf der einen Seite alle Rücksicht 
auf einen Spiclplan, der unser Interesse gar nicht berührt, 
genommen wird, liegt uns andererseits gerade der Spiel- 
plan jenes Antrages, den wir heute annehmen, beschließen 
sollen, gar nicht vor, ist also jeder Prüfung entzogen.

Dadurch glaube ich die Gegengründe des Herrn Be
richterstatters widerlegt zu haben und muß offen gestehen, 
daß ich, so sehr ich wünschen würde, daß diese Angele
genheit im Interesse des Landes erledigt werde, das Wort 

. nicht ergriffen hätte, daß ich mich, alleinstehend gegenüber 
der Ansicht von cilf Ändern, unterworfen hätte, w ie  e in  
Mensch,  der  g l a u b t ,  aber  ni cht  wi e e i ne r  der  
ü b e r z e u g t  i f t ,  weil ich für das Durchdringen meiner 
Ansicht doch keine Aussicht habe, obwohl ich es nicht so 
sonderbar finde, wenn von Zwölfen ein Einziger eine selbst
ständige Ansicht hat. Ich hätte meine Ansicht dem desto 
leichteren Durchdringen des Ausschusses geopfert. Aber 
nach dem, wie die Sachen jetzt stehen, nach dem, was 
wir von dem Herrn Regierung- - Commiffür vernommen 
haben, wird die Sache in d e r Form doch nicht zu Stande 
kommen, während im ändern Falle, wenn ich meine An
sicht als Minoritätsvotnm vor das hohe Haus hätte brin
gen können, wir ein günstiges Geschäft mit 40 fl. - Losen 
hätten machen können.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat das 
letzte Wort.

Berichtcrst. D r. S  u p p a n : Ich muß noch eine Be
merkung machen. Im  Vertrage war sich auf den Ver-

3
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losungsplan bezogen. Nnn die Ansätze eines VcrlosungS- 
oder Spielplanes, welche keine» Gegenstand der Debatte 
bilden, sind dem Präliininarvertrage beigehcstet, sie bilden 
einen integrirenden Bestandtheil desselben, wie er mit dem 
Hanse Schüller und Comp, abgeschlossen wurde, und cs 
war daher vollkommen hinreichend, daß der Vertrag selbst 
vertheilt wurde, welcher iu seinen einzelnen Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlung sein wird.

Nur bezüglich eines Punktes möchte ich noch bemerken, 
daß hoffentlich der Herr Abg. D r. Toma» nicht allein das 
Monopol hat, für das Interesse des Landes zu sorgen. 
Ich glaube, daß auch die übrigen Mitglieder des Finanz- 
Ausschusscö auf dasselbe Rücksicht genommen und cs dadurch 
gewahrt haben, daß sie jenes Osfcrt nicht annahmen.

Abg. D r. T o  ma n :  Ich bitte zu einer persönlichen 
Berichtigung um das Wort. Ich habe kein Monopol in 
Anspruch genommen, da ich, mir als eine Stimme bezeichnet, 
laut werden mußte; ich habe sogar gesagt, daß ich mich 
der Ansicht der E ilf (obwohl nicht eilf, sondern weniger 
anwesend waren) unterworfen hätte, als ein Mensch, der 
glaubt und nicht zweifelt, daß die Herren im Interesse des 
Landes das beantragt haben. M e i n e  U e b e r z e n g u u g 
aber  i st ei ne andere.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen; 
w ir gehen nun zur Spezialdebatte über. Ich erlaube mir 
wegen des dießfallS eiuzuschlageudcn Vorganges eine An
frage an das h. HauS zu stellen.

Es liegen hier die Anträge des Finanz-Ausschusses 
1 bis incl. 9 vor; diesen Anträgen ist als Snballcgat der 
Vertragsentwurf, welchen das Land mit dem Haufe Schüller 
und Comp. wegen Durchführung eines Lotto - Anleheus 
abzuschließen hätte, beigelegt. Ich glaube, daß es der 
Debatte förderlich wäre, wenn wir zuerst den ersten Antrag 
des Finanz-Ausschusses iu die Debatte ziehe» und sofort 
beschließen würden, welcher die Vorfrage bezielt, ob ein 
Lotterie - Anlehen znr Ordnung der Geldverhältnisse des 
komischen GrnndentlastnngS - FondeS im Nominalbetrage 
von 2.000000 fl. durch Ausgabe von 100.000 Stück Losen 
ä 20 fl. öst. W. abzuschließeu sei.

Sofort würde ich den Antrag stellen, daß w ir die | 
einzelnen Paragraphe des Vertrages selbst in Erörterung 
ziehen und nach Schluß der Debatte und Beschluß über 
die einzelnen Paragraphe dann znrückkchrcn würden auf die 
weitern Anträge des Finanz-Ausschusses, und zwar trage 
ich diese Art des Vorganges darum an, weil wir über die 
Posten 2 , 3 , 4 n. s. w. des AnSschußautrageS wohl nicht 
debattiren und darüber nicht füglich Beschluß fasse» könnten, 
wenn nicht bereits der formnlirte und genehmigte Vertrags
entwurf vorlicgt.

Ich stelle daher an das hohe Hans die Frage, ob cs 
mit dem Vorgänge, wie ich ihn hicrbcziclc, einverstanden 
ist? Wenn keine Einwendung dagegen erhöbe» w ird , so 
w ill ich diesen Vorgang enthalten.

Abg. D r. T o m a  n : Herr Landeshauptmann-Stell
vertreter! ich erlaube mir dem hohen Hanse znr Erwägung 
vorzulegeu, daß vielleicht in Anbetracht der Erklärung deS 
Herrn Regierungs-CommissärS eine kleine Vorbesprechung, | 
citte kleine Vertagung zweckmäßig wäre.

P r ä s i d e n t :  Ich unterbreche die Sitzung aus 10 
Minuten. (D r. Totuau entfernt sich.)

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Der H. Landtag hat den von mir beantragten Modus 

der Verhandlung über die vorliegende Angelegenheit zu 
genehmigen befunden.

W ir schreiten nun znr Verhandlung selbst. Der Finanz- 
Ausschuß hat iit erster Linie den Antrag gestellt: „D er 
h. Landtag wolle beschließen: (Liest Punkt 1 des Antrages.)

Vielleicht wünschen Herr Berichterstatter zuerst das 
Wort?

Berichterst. D r. G  u p p a n : Nein.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren daS 

Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich 
diesen so eben vorgelesenen Antrag zur Abstimmung, und 
bitte jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist einstimmig 
angenommen.

ES käme nun der Vertrags - Entwurf selbst zur Be- 
rathung. Ich bitte den Herrn Berichterstatter ihn vor
zulesen.

Berichterst. D r. S  u p p a t t : (Liest den Eingang deS 
Vertrages und §. 1.)

P r ä s i d e n t :  Ich werde zur Abkürzung des Ge
schäftsganges den Vertrag nicht ganz vorlesen lassen, son
dern bei den einzelnen Theilen gleich znr Berathung und 
Abstimmung schreiten, da den Herren ohttedieß der Vertrag 
schon ein Paar Tage in Händen liegt, und den ModuS 
der Berathung und Abstimmung zur Abkürzung so in An
trag bringen, daß ich jeden Paragraphen vorlesen lasse und 
die Umfrage stelle, wenn keine Einwendung erhoben wird, 
so nehme ich den Paragraph als vom Hause genehmigt 
au. Ich frage also bei §. 1: weit» teilte Einwendung 
erhoben w ird , so nehme ich §. 1 in der vorgetragenen 
Fassung vom Hanse als genehmigt an. (Nach einer Pause.) 
Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest §. 2.)
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand gegen diesen Para

graphen eine Einwendung erhebt, so erkläre ich ihn als 
vom h. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse.) Er ist 
genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand gegen diesen 

Paragraphen erhebt, so erkläre ich ihn als vom H. Landtage 
genehmigt. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 4.)
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand gegen diesen Para

graphen eine Einwendung erhebt, so erkläre ich ihn als vom
H. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse.) Er ist ge
nehmigt.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 5.)
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand gegen diesen Para

graphen eine Einwendung erhebt, fo erkläre ich ihn als 
vom H. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse.) Er ist 
genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 6.)
P r ä s i d e n t :  Wenn keine Einwendung erhoben wird, 

so erkläre ich diesen Paragraphen vom hohen Landtage als 
genehmigt. (Nach einer Pause.) Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p c t n : (Liest §. 7.)
P r ä s i d e n t :  Wenn gegen §. 7 von Niemanden 

eine Einwendung erhoben w ird, so erkläre ich ihn als vom 
hohen Hause genehmigt. (Nach einer Pause.) Er ist ge
nehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 8.) 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Weint feilte

Einwendung gegen §. 8 erhoben w ird, so ist derselbe vom
H. Landtage genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  au:  (Liest §. 9.) 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn keine Ein

wendung gegen §. 9 stattfindet, so ist er vom hohen Hanse 
genehmiget. ... .



Bcrichterst. D r. S u p p a n : (Liest §. 10.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Wenn Nichts 

gegen §. 10 cingewcndct w ird, so ist er vom H. Hanse 
genehmiget.

Bcrichterst. D r. S n  pp an : (Liest §. 11.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Wenn Nichts 

gegen §. 11 erinnert w ird, so ist er vom hohen Hanse 
genehmiget.

Bcrichterst. D r. S  n p p a n : (Liest §. 12.)
P r ä s i d e n t :  (Noch einer Panse.) Wenn Nichts 

gegen §. 12 erinnert w ird, so ist er vom H. Hause ange
nommen.

Bcrichterst. D r. S  u p p a n : (Liest §. 13.)
P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand gegen §. 13 er

hebt. . . .
Abg. M u l l c y : Ich bitte um das Wort. Eben bei 

einer der letzten Anöschnßsitznngcn wurde in Anregung ge
bracht , daß daö Großhandlnngshaus Sothcn eine Cantion 
von 400.000 fl. nach dem Courswerthe in Wertpapieren gebe.

Dieser Anbot hat einige Mitglieder veranlaßt, dem 
Hause Schüller in diesem Punkte keine Begünstigungen zu- 
kommen zu lassen, und dieselben haben den Antrag gestellt, 
daß gleichfalls auch dem Großhandlnngöhansc Schüller die 
Caution von 400.000 fl. aufcrlcgt werde. In  der Bericht
erstattung über Post 3 ist cS allerdings ersichtlich, als wenn 
cö dem Ausschüsse zur Aufgabe gelegt würde, auch vom 
Großhandlungshause Schüller diese Caution zu verlangen; 
es ist uns aber schon damals zugleich eröffnet worden, daß 
das Großhandlnngshaus Schüller auch mit der Position 
zum Erläge der Caution von 400.000 fl. einverstanden sei. 
Ich würde glauben, daß also der Bcrtrag schon hier in 
dieser Modifikation präcisc fcstgcstcllt werden könne, und 
ich würde glauben, daß wir die Stylisirnng dahin ändern 
müßten.

„Zur Sichcrstcllung dieser und aller übrigen Bcrtrags- 
vcrbindlichkciten verpflichtet sich daö Großhandlnngshaus
I .  G. Schüller und Comp, bei Eröffnung des Lotto-An- 
lehcugcschüfteö eine dem Unternehmer angemessene, auf
400.000 f l . , daö ist: Vierhundert Tausend Gulden fest- 
zusctzcndc Caution in Werthspapicrcn nach dem Courswerthe 
loko Wien zu deponier»", nachdem daö schon ein gemein
samer Beschluß im Ausschüsse war, und der Machthaber 
deö GroßhandlungshauscS sich auch zu dieser crhöheten Cau- 
tion herbeizulassen erklärt hat.

Bcrichterst. D r. S  u p p a n : Ich würde nur zur Auf
klärung beifügen, daß die Position im Vertrage dahin 
lautet, daß das Großhandlnngshaus sich verpflichtet hat, 
bei Abschluß des Präliminarvcrtrages jede Caution, die 
verlangt wird, zu leisten, und es wurde nur für den Landcs- 
Auöschuß ein Minimum festgesetzt, unter das er nicht 
hcrabgchcn dürfe, daher das Minimum von 200.000 fl.

Der Finanz - Ausschuß hat in einer seiner später» 
Sitzungen beschlossen, es sei die Caution auf 400.000 fl. 
fcstznstcllcn und dieser Beschluß hat im §. 3 des Antrages 
des Finanz-Ausschusses seinen Ausdruck erhalten, wo näm
lich gesagt w ird, „der Landes - Ausschuß wird ermächtiget, 
nach erfolgter a. H. .Sanction im Namen des Landes Krain 
mit dem Großhandlungshause I .  G. Schüller und Comp, 
in Wien den Vertrag zur Durchführung dieses Anlehens 
nach dem Entwürfe sub •). definitiv abznschließcn und beauf
tragt, den nach §. 13 dieses Entwurfes festzusetzendcn Be
trag der Caution auf 400.000 fl. zu bestimmen"; eö ist 
daher natürlich selbstverständlich, daß seinerzeit, wenn der 
Vertrag definitiv abgeschlossen, und dieser Punkt 3 des 
Antrages angenommen w ird , dann in dem Vertrage die 
Summe von 400.000 fl. beigesetzt wird.
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Ich glaube jedoch, nachdem eben dicß ein Prälimi- 
narvcrtrag ist, welcher mit dem Großhandlnngöhansc ab
geschlossen, und für selbes bereits rechtskräftig ist, daß 
dcßhalb keine Acndcrung gegenwärtig vorzunchmen wäre, 
sondern das wird seinerzeit Sache des Landes-Ausschusses 
sein, beim definitiven Abschlüsse die entsprechende S ty li- 
sirung vorzunchmen.

; P r ä s i d e n t :  Beharren Herr Abg. Mullehbei Ihrem 
Amendement nach dieser Aufklärung?

Abg. M u l l e h :  Insofcrne als ich cs doch als 
Hanptbcdinguug des Vertrages mische, und ich cs daher 
bcibchaltcn wünsche. Wenn nicht jetzt, so soll es dann als 
eine positive Bedingung fcstgestcllt werden (Rufe: cs ist 
ohncdieß so), weil wir uns ans 400.000 fl. gceinigct, 
und vom Großhandlungshause Schüller die Znsichcrnng er
halten haben, daß cs auch unter dieser Modalität über
nehme.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 
Abg. Mulleh zur UntcrstütznngSfrage, und bitte jene Herren, 
welche dieses Amendement unterstützen wollen, sich'zu er
heben. (Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt. Wünscht 
noch Jemand der Herren das Wort?

Abg. K a p e l l e :  Ich möchte um bas Wort bitten. 
Cs wäre vielleicht möglich, daß sich zur Abnahme von 
diesen krainischcn Losen auch inländische Institute erklären 
würden. Ich möchte hier nur den Wunsch auödrücken, daß 
dahin gewirkt werden könnte, daß für das Land selbst 
einige, allenfalls 10.000 Lose rcscrvirt würden, für den 
Fall, wenn sich inländische Institute, Anstalten, Corpo- 
rationcn oder Private zur Abnahme melden, daß diese 
binnen einem Jahre den Vorzug für die Abnahme hätten; 
vielleicht daß später die Lose allenfalls einen höher» Courö 
erreichen würden, daß ihnen doch vielleicht ein kleiner Nutzen 
zukämc.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube m ir, dem Herrn Abg. 
Kapelle zu bemerken, daß cs sich hier eigentlich nur um 
den Vertragsabschluß zwischen dem Lande Krain und dem 
Hause Schüller handelt. Sein ganz opportuner Wunsch 
wird seiner Zeit ohnehin berücksichtiget werden. Ich glaube 
aber, hichcr gehört er gar nicht; ich bringe daher 'diesen 
Wunsch auch gar nicht zur Unterstützungsfrage. Wenn aber 
eine Einwendung erhoben werden sollte, so bitte ich cs 
mir bekannt zu geben. (Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so ist meine Ansicht vom H. Hause adoptirt. Wünscht noch 
Jemand der Herren das Wort ? (Nach einer Pause.) Viel
leicht wünschen der Herr Berichterstatter noch ein M a l zu 
sprechen ?

Bcrichterst. D r. S u p p a n : Ich habe gegen den 
Antrag des Herrn Mulleh meine Einwendungen schon früher 
vorgebracht.

P r ä s i d e n t :  Es ist gegen §. 13 in der Fassung 
des Finanz-Ausschusses nur ein Amendement vorgcbracht 
worden, und zwar vom Herrn Abg. M ulleh , welches nur 
im Betrage der Caution vom Finanz - Ausschüsse diffcrirt. 
Er wünscht nämlich, daß diese Caution gleich im Vertrage 
selbst auf den Betrag von 400.000 fl. öst. W. bestimmt 
werde. Es liegt §. 13 dem H. Hause vor und ich bringe 
daher denselben vom Worte: „§. 13. Das Großhand- 
lungshauö" . . . .  bis zu den Worten „gegen Barzahlung 
zu beziehen" zur Abstimmung. Jene Herren, welche damit 
einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) Er ist genehmigt. Nun kommt die Position 
nach dem Amendement des Herr» Abg. Mulleh, welches 
ich, da cö wcitcrgchcnd ist, als der Ausschußantrag, zuerst 
zur Abstimmung bringen muß.

3*
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„Zur Sichcrstellung dieser und aller übrigen Vertrags- 
Verbindlichkeiten verpflichtet sich das Großhandlungshaus
1. G. Schüller und Comp, bei Eröffnung des Lotto-An- 
lehcngcschäftes eine dein Unternehmer angemessene, auf
400.000 fl. oft. W. bestimmte Caution in Wertpapieren 
nach dem Curöwerthe loco Wien zn deponiren, und es 
werden die Modalitäten des Erlages zwischen dem Groß
handlungshause und dem Landes-Ausschusse zu vereinbaren 
sei». Nach Uebernahme von je % fl. der zu emittirenden 
Lose ist daS Großhandluugshaus berechtiget, je den vierten 
Theil der hinterlegte» Cautiou rückzubeheben." Jene Herren, 
welche mit dem vom Herrn Abg. Mulley gestellten Amen
dement einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Es ist die Majorität.

Endlich kommt der Schluß dieses Paragraphen „bei 
nicht genauer Zuhaltung der oben bezüglich der Losüber
nahme festgesetzten Bestimmungen verfällt die Caution zu 
Gunsten des Landes Krain, ohne daß das Großhand- 
lungshans dadurch von seine» Bertragsverbindlichkeite» ent
hoben wäre", zur Abstimmung, und bitte jene Herren, 
welche mit dem Schlußsätze dieses Paragraphen einverstan
den sind, sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er 
ist angenommen.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 14.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn keine 

Einwendung gegen diesen Paragraph erhoben w ird, so er
kläre ich ihn für genehmiget.

Berichterst. D r. S  u p p a u : (Liest §. 15.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn nichts

gegen die Fassung dieses Paragraphen zn erinnern ist, so 
erkläre ich ihn vom H. Hause als genehmiget.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest §. 16.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn gegen

§. 16 nichts erinnert w ird, so erkläre ich denselben für 
genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 17.)
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts dagegen erinnert, so 

erkläre ich §. 17 für genehmiget.
Berichterst. D r. S n p p a u :  (Liest §. 18.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Warn nichts

gegen §. 18 erinnert w ird, so erkläre ich ihn als ge
nehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 19.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 19 nichts erinnert? 

(Niemand meldet sich.) Er ist angenommen.
Berichterst. D r. S  u p p a u : (Liest §. 20.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diesen Paragraph nichts 

erinnert? (Niemand meldet sich.) Er ist angenommen.
Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 21.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 21 etwas erinnert? 

(Niemand meldet sich.) Wenn nicht, so ist derselbe vom
H. Hause genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 22.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Wenn nichts 

gegen diesen Paragraph erinnert w ird, so ist derselbe ge
nehmiget.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest den Schluß des 
Vertrages.)

P r ä s i d e n t :  Dieß ist kein Gegenstand der Abstim
mung. Nachdem nun der Vertragsentwurf mit seinen ein
zelnen Paragraphen vom H. Hanfe durchgängig genehmiget 
ist, schreiten wir mm zur Berathniig über die weiteren 
Ansschußauträge. Ich bitte den Herrn Berichterstatter den
2. Antrag zu lesen.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest Punkt 2.)

P r ä s i d e n t :  Wird von Jemanden der Herren das 
Wort gewünscht? (Niemand meldet sich.) Wen» »icht, 
so bringe ich de» 2. Antrag zur Abstimmung und bitte 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist vom h. Hanse 
genehmiget.

Ich bitte, Herr Berichterstatter, werden Sie Punkt 
3 bereits in der beliebten Aenderung vortragen mit Rück
sicht ans den Beschluß im §. 13 des Vertrages?

Berichterst. D r. S u p p  au:  So würde dieser mittlere 
Satz Wegfällen u»d der Antrag wird lauten: „D er Lan-
deS-Auöschuß wird ermächtiget, nach erfolgter allerh. Sanc- 
tio» in Namen des Landes Krain mit dem Großhand- 
lungShanfe I .  G. Schüller und Comp, in Wien deu Ver
trag zur Durchführung dieses Anlehens nach dem Entwürfe 
Mib ./• definitiv abznschließen und ermächtiget die Haupt- 
schuldverschreibuug auszustelleu und die Theilschuldverschrei- 
bungen (Lose) auszusertigeu."

P r ä s i d e n t :  Wird bezüglich deS 3. Absatzes das
Wort gewünscht? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so 
bringe ich denselben in der vorgetragenen Fassung zur Ab
stimmung nnd bitte jene Herren, welche mit demselben ein
verstanden sind, sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S  tt p p a t t : (Liest Punkt 4.)
P r ä s i d e n t :  Wird zu diesem Anträge 4 das Wort 

gewünscht? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe 
ich ihn zur Abstimmung und bitte jene Herren, welche mit
Punkt 4 einverstanden sind, sitzen z» bleibe». (Niemand
erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest Paukt 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zn Punkt 5 das 

Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich 
denselben zur Abstimmung nnd bitte jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand
erhebt sich) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest Punkt 6.)
P r ä s i d e n t :  Wird zu Antrag 6 das Wort ge

wünscht ? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe 
ich denselben znr Abstimmung und bitte jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand
erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest Punkt 7.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu die

sem Absätze das Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so bringe ich ihn zur Abstimmung nnd bitte jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest Punkt 8.)
P r ä s i d e n t :  Wird zu Absatz 8 daS Wort ge

wünscht? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe
ich ihn znr Abstimmung utid ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Niemand
erhebt sich.) Er ist angenommen.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest Piutft 9.)
P r ä s i d e n t :  Wird zn diesem Absätze das Wort

gewünscht? (Nach einer Panse.) W.eiut nicht, so bitte 
ich jene Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Ich glaube, daß es der Ansicht des h. Hauses ent
spricht, wenn ich auch diesen Gegenstand heute zur dritten 
Lesuug bringe; denn nach der Geschäftsordnung muß ich, 
da er ans mehreren Absätzen besteht, denselben znr dritten 
Lesung zu bringen. Wenn die Herren mit diesem meinem 
Antrage einverstanden sind, so bringe ich nun diese heute 
gefaßten Beschlüsse rücksichtlich des Lotto - Anlehcns zur



Abstimmung im Ganzen in der dritten Lesung, und bitte 
jene Herren, welche mit diesem Antrage im Ganzen in der 
dritten Lesung einverstanden sind, sich gefälligst zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist einstimmig angenommen.

W ir kommen nun zum dritten Gegenstände der heu
tige» Tagesordnung, zum Anträge betreffend die Frei- 
schursstener.

Ich bitte den Herrn Abg. Deschmaun den Bericht zu 
erstatte».

(Abg. D r. Toman erscheint wieder im Saale.) 
Berichterst. Des c hmaun :  (Liest.) „Der zur Bericht

erstattung über den Antrag des D r. Toman iiiid Genossen 
hinsichtlich des Gesetzes vom 28. April 1862, betreffend 
die Freischurfstener am 24. d. M . eingesetzte Ausschuß hat 
sich bei der Berathuug die Frage aufgeworfen, ob hinsichtlich 
des gesagten Gesetzes zur Erleichterung der Bergbau-Besteue- 
ruug lediglich nur der Antrag auf Aufhebung oder Herab- 
miudernng der Freischurssteuer oder auf eine andere Mod«* j 
l itä t, woruach eine bestimmte Zahl der Freischurfe, z. B . j 
zwei oder drei im Besitze einer und derselben physischen 
oder moralische» Person als vollstäudig steuerfrei behandelt, 
und nur die Mehrzahl von Freifchurfen mit einem fixen 
oder progressiven Steuersätze belegt werde; ferner auf die 
Feststellung einer Maxinial-Grenze bei der Nettobesteueruug 
der Bergwerks-Erzengnisse, und endlich auf die Jugerenz« 
nähme der Bcrghauptmannfchaftcn und der Eoutribu- 
tiouöpflichtigen mit den Finanzbehörden bei Ermittelung des 
Reinertrages und Bezifferung der Nettosteuer gestellt werde.

Der Ausschuß hat sich nur für die Festhaltung an 
dem von D r. Toman hinsichtlich der Frcischnrf-Bcstcnerung 
gestellten Punkte und für die Einbeziehung der Bestimmung 
der Maximal-Grenze bei der Nctto-Bcstcncrnng mit Hinweg- 
laffung der beide» ander» Frage» in dein Antrage entschieden, 
weil die Freierklärung einer Minimalzahl von Freifchurfen 
von der Freischurssteuer sich nicht als eine mit de» Grund
sätzen der Billigkeit, der Parität und Opportunität gut 
vereinbare Maßregel Herausstellen würde, und weil die Art 
und Weise der Erhebung der Nettosteuer mehr alö eine 
Dnrchführungs - Bestimmung nicht in dem Antrage beson
ders erwähnt werden, weil dafür sich bei den materiellen 
Bestimmungen die Gelegenheit für die Aufnahme derselben 
von selbst ergeben muß.

Die Gründe für die Anträge, wie sic der Ausschuß 
stellt, liegen theilS in der Motivirung des Antragstellers, 
theils wird der gefertigte Berichterstatter solche mündlich 
darlegen.

I»  Rücksicht der Ausdehnung des ursprünglichen 
Antrages und einer entsprechenden Formulirung stellt der 
Ausschuß deu Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen: 
ii) Der Landtag des Herzogthums K r a m  spricht sich auf 

©nrnd der im Gebiete des vaterländischen Bergbaues 
gemachten Erfahrungen dahin anS, daß die mit dem 
Gesetze vom 28. April 1862 eingeführte Reinertrags* 
steiier ohne Maximal - Grenze, sowie die Freischurs- 
steuer die bergmännischen Interessen des HerzogthnmS 
Krain sehr empfindlich bedrohe; 

l>) der Landtag stellt daher an die H. Staatsregiermig 
den Antrag, resp. die B itte , daß selbe im Reichs- 
rathe, womöglich schon in der nächsten Session eine 
Vorlage zur verfassnugömüßigeu Revision des Gesetze« 
vom 28. April 1862 mit dem Anträge auf Festsetzung 
einer Maximal-Grenze für die Reinertragsstener, sowie 
auf Aufhebung oder wenigstens Herabminderung der 
Freischurfstener von 20 fl. anf 6 fl. 30 kr. mit der
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weitern Norm einbringe, daß die mit der a. H. Ent
schließung vom 5. August 1859 den Bergbauen ein
geräumte Begünstigung, wornach bei besonders schwie
rigen Abbanverhältnissen die Nachsicht der halben 
Mahngebühr zngestanden werden könne, in analoger 
Weise auch bei ähnlichen, notorisch schwierigen Schnrs- 
verhältnissen für einzelne Reviere oder Gruppen von 
Freischürsen ans die allfüllige, im obigen Sinne 
restringirte Freischurfstener ausgedehnt werden möge." 

Da die Zeit unserer Session mir mehr eine kurz bemes
sene ist, so kouute natürlich der Ausschuß in seinem Berichte 
nicht allzu weitläufig sein, und cs mußte dem mündlichen 
Vortrage des Berichterstatters überlassen bleiben, die wei
tern Punkte zur Begründung des Antrages hier auseinander 
zu setzen. Besonders erheischt der Umstand, daß in den 
Antrag deS Ausschusses auch die Nettv-Bestcuernng, nämlich 
die Maximal-Grcnzc der Netto-Bestenernng cinbezogen wurde, 
einer näheren Würdigung.

Das Prinzip der Netto-Besteuerung wurde durch daS 
eue Gesetz gegenüber der frühem Frohne, welche als eine 

Brntto-Bcstcuernng anf einem ganz ungerechten Maßstabe 
beruhte, eingeführt, was auch als ein bedeutender Fort
schritt gegenüber dem frühem Systeme der Besteuerung 
angesehen werden muß.

Jedoch eben der Mangel einer Maximal - Grenze in 
der Netto > Besteuerung kann dicsclbc auch zu einer sehr 
gefährliche» Besteuerung machen, welche dem Bergbane 
große Hmdernisse i» de» Weg lege» ka»». Namentlich ist 
zu berücksichtigen, daß der Mangel einer solchen Maximal- 
Grenze die Concnrrenzfähigkcit des österreichischen und deS 
krainischen Bergbaues mit dem auswärtigen Bergbane sehr 
niederdrückt. Es mnß namentlich hier in Parallele gezogen 
werden die Besteuerung der Moutau-Judustrie in den übrigen 
Ländern Enropa's, und hier zeigt cs sich bann, daß Oester
reich dasjenige Laub ist, wo sie am stärksten besteuert ist; 
inbem Englaub unb Norbamerika bießfalls keine Abgabe, 
Frankreich nur 5°/0 vom Reinerträge hat, Portugal 5e/0, 
Sachsen und Baiem 5°/0 , Belgien 3°/0 vom Netto - , 
Spanien 3°/0 vom Brutto Ertrage. Das preußische Bcrg- 
werkö-Abgabeiigesetz vom 20. Octobcr 1862 stellt in seinem 
§. 1 fest, daß bie bisher von Eisenbergwerken an beit Staat 
entrichteten Abgaben vom 1. Jänner 1863 an in ber ganzen 
Monarchie aufgehoben werben.

Betrachten wir nun die Verhältnisse des Bergbaues 
in Krain, so sind hier besonders bcr Eisenbau, sernerö 
ber Bergbau auf B le i, Zink unb Kohle zu berücksichtigen. 
Bezüglich bcs Bleies haben unsere Probnzenten eine bedeu
tende Corieurrenz mit dem spanischen B lc i in Triest, bezüg
lich des Zinkes mit dem schlesischen Zink in Wien, und 
bezüglich der Kohle mit der englischen Kohle in Triest, 
bezüglich des Eisens endlich anch noch mit dem französischen 
und preußischen Eisen zu bestehe». Es muß ferner bemerkt 
werden, daß die Eiscnprodnction feit Verlauf der letzten 
10 Jahre in den benachbarten Ländern, namentlich in 
Frankreich, sich um ein Bedeutendes gehoben hat, während 
dieselbe in Oesterreich nicht jene Prosperität anfweist, was 
auch von Krain gilt.

Es hat sich in Frankreich die Roh - und Gußeisen- 
Erzeugung innerhalb 10 Jahren, d. i. vom I .  1851 bis 
1861 gerade verdoppelt. Jetzt beträgt sie 900.000 Tonnen, 
d. i. 16.200.000 Eentner.

I n  der österr. Monarchie hingegen ist die Roheisen- 
Production vom I .  1858 gegenüber jener des Jahres 1856 
um 13°/u gestiegen, ist aber seit 1858 im I .  1861 um 
40% gesunken.
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Ebenso hat die Rohciscii-Production Krain's im 1 . 1858 
gegen 1856 um 43% zu genommen, während sic im 1 . 1861 
gegen 1858 wieder um volle 13% zurückgeblieben ist.

Der productive Werth hat aber in diesem Zeiträume 
um nicht weniger als 12% abgcnommcn, also Ocstcrreich's 
und Krain's Roheisen-Production ist seit dem I .  1858 iu 
bedauerlicher Weise zurückgcgange», wozu namentlich die 
EisenkrisiS vom I .  1858, und der Gcldwerth der in Oester
reich seit 1858 ebenfalls um 15% gesunken ist, das meiste 
beigetragen haben.

ES sind schon von dem Herrn Antragsteller die natür
lichen (Schwierigkeiten, welche durch das geoguostische Vor
kommen der einzelnen Erze bedingt sind, und die dem 
krainischeu Bergbaue eutgegeustehen, in einer sehr beredten 
Weise auScinandergesctzt worden. Es ist dießsalls auf eine 
von einem Fachmaunc auögcarbcitctc Denkschrift hingewiesen 
worden, welcher Fachmann ebenfalls zu den Berathuugen 
des Comitv's bcigezogen würde, und der uns bezüglich des 
Standes der Eifcugcwcrkschaften in Krain, der Bergbau- 
Production in Krain überhaupt und der Freischürfe die 
bereitwilligsten Aufschlüsse und Daten geliefert hat. Dem 
Ausschüsse nun lag hier auch die Aufgabe zu löfett ob, 
ob derselbe bezüglich der Erhebung der Netto-Besteuerung 
ebenfalls eine gewisse Modifikation beantragen sollte, wor- 
uach die Bergbehörden und die Vertreter der Eoncurrenz- 
psüchtigen zugleich mit den Finanzbehörden dießsalls in's 
Einvernehmen zu ziehe« wären; jedoch erachtet der Aus
schuß, daß dieß ohnehin die Bestimmung einer Vollzugs- 
Vorschrift fei, welche feiner Zeit, wenn dem Wunsche deö 
Landtages Rechnung getragen wird, ohnehin als eine noth- 
wendige Conscquenz des dießsälligcn Gesetzes sich ergeben 
wird. Was mm die iiachtheilige» Folgen der Freifchnrfstener 
in Krain anbclangt, so sind dieselben von dem Herrn 
Antragsteller D r. Toinan ohnehin in so ausführlicher Weife 
angeführt worden, daß dein Berichterstatter dieses Aus
schusses wohl nichts übrig bleibt, als auf jene Begründung 
wieder zurückzuweiscu. Namentlich muß jedoch hier bemerkt 
werden, daß der oberkrainischc Bergbau auf Eisen durch 
jene Freischursstcucr iu der empfindlichsten Art und Weife 
betroffen w ird ; denn das eigentümliche Vorkommen der 
Eisenerze, welche keineswegs ein regelrechtes, sondern 
über große Gebiete ausgedehnt ist, und welches in Klüften, 
in Schlotten it. s. w. auftritt, macht einen regelmäßigen 
Abbau unmöglich, und es wird dieser Bergbau durch Eigen
löhner betrieben, welche als eine unentbehrliche Stütze der 
krainischen Eisen-Industrie, soweit sic auf die Bohnenerze 
angewiesen ist, angesehen werden müssen. (Bravo.)

Es erübrigt ferner auch noch die Verhältnisse des 
krain. Kohlen-Bergbaues zu berücksichtigen, und hier muß 
bemerkt werde», daß die Freischursstcucr besonders jene 
Gebiete schr empfindlich getroffen hat, welche an der Grenze 
Krain’s gegen das küsteuländische Gebiet zu sich befinden, 
indem dort das Vorkommen der Kohlenflötze ganz eigen- 
thümlichcr Natur, nämlich ein äußerst unregelmäßiges ist, 
und es daher gewiß bei der Schwierigkeit des Tiefbaues 
mir erwünscht wäre, daß dort dem Schürfen nach Kohlen 
alle Ermunterung zu Theil würde, anstatt daß cs durch 
eine bedrückende Besteuerung zn Tode gemaßregelt wird.

Berücksichtigen w ir endlich die Verhältnisse des krain. 
Bergbaues bezüglich des Vorkommens des Blcics, so muß 
bemerkt werden, daß das Blei in dem krainischen Gran- 
wacken-Gebiete, zunächst der Oberfläche liegend, als B le i
glanz eingebettet erscheint, daß die Bleierze nicht in die
Tiefe zu setzen scheinen, daher, da die mehr oberflächliche
Lage in kurzer Zeit abgcbaiit fein dürfte, es für die
Bleierz - Gewinnung Krain's nothwendig ist, daß bei den

Bleierz führenden Terrains für die neue Bedeckung des 
Bodens durch Freischürfe so viel als möglich gesorgt werde. 
Diese Gründe, meine Herren, die ich natürlich hier nur alle 
kurz zufammeugefaßt habe, waren cs, welche dcn Ausschuß 
bewogen hoben, dcn D r. Toman'schcn Antrag iu seinem 
ganzen Umfange aufrecht zn erhalten, und demselben nur 
noch bezüglich der gewünschten Grenze der Netto - Besteue
rung , nämlich eines Maximal - Ansatzes, eine neue Posi
tion hinzuzufügen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne mm nach §. 32 der G. O. 
die General-Debatte. Wünscht Jemand der .Herren das Wort?

Abg. L n c k ma n n : Die Freischursstcucr ist gleich bei 
dem Einlaugcu des Gesetzes in der Handelskammer zur 
Sprache gekommen, und der dicßfalls gcstclltc Antrag wurde 
als verfrüht zurückgezogen. Ich kamt daher mir den Antrag, 
dcr jetzt dein h. Hause vorlicgt, auch aus das Nachdrück
lichste unterstützen, und glaube auch somit den Anwnrf des 
Herrn D r. Tomau, betreff der Handelskammer in dieser 
(Sache, beseitigt zu haben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort ?
Abg. D r. T o m a n : Es freut mich recht sehr, daß 

der Herr Präsident der Handelskammer, der hochverehrte 
Herr Abgeordnete Lnckinaiin, dem Gegenstände beistimmt. 
Ich möchte nur bemerken, daß dadurch das, waS ich neulich 
sine ira et sine sludio im Interesse dcr Sache von der 
Handelskammer gesagt habe, nicht beseitiget ist. Ich habe 
mich gestützt auf das, was im Gegenstände in der ju ri
stischen Gesellschaft behandelt worden ist, und daß über 
einen bezüglichen, der löblichen Handelskammer mitgetheil- 
ten Vortrag um Behandlung des Gegenstandes iu der 
Handelskammer der Referent Herr Potocuik aus Kropp 
aufgefordert worden ist, dießsalls feilten Antrag oder fein 
Gutachten zu stellen. Dieses hat er gestellt, und ich glaube 
noch im Anfänge Februar, am 5. Februar (Rufe: 16. Fe
bruar) aut 16. Februar.

ES ist in dieser Schrift, die ich durch die Güte des 
Herrn Präsidenten dcr Handelskammer selbst zu Gesichte 
bekommen habe, allerdings in inerito, in der Hauptsache 
gewissermaßen eine Aufschiebung angetragen. Allein sub 
Nr. 3 ist ein Antrag dahin gestellt, daß e h e nt ö g I i ch st 
man dahin wirken möchte, daß organisatorische Bestim
mungen erlassen werden über die Art und Weife der M it 
wirkung der k. k. Bergbehörden und der Finauz-Organe 
bei der neuen Stenerbemessmig.

Daraus geht hervor, daß einestheils darin bringende 
Sachen beantragt worden sind, und anderntheilS, wcnn 
auch aufschiebende Anträge darin enthalten waren, daß doch 
gewissermaßen dieselben hätten zur Besprechung und Be
schlußfassung vorgclcgt werden können, weil es möglich war, 
daß der Beschluß dcr löbl. Handelskammer ein ganz an
derer wäre, als in diesem bestimmte» Falle der Antrag 
gewesen.

Och habe iu diesem Falle nieder der Handelskammer, 
»och weniger dem Herrn Präsidenten derselben Wehe thun 
können, aber ich bleibe dabei, daß daö, was ich gesprochen 
habe, durch die Thatsache gerechtfertigt ist.

Abg. 8 u cf nt at t t t :  Ich bitte um das Wort.
Ich glaube, der Gegenstand gehört eben nicht streng 

vor das H. Haus; wenn aber Herr D r. Toman bestimm
tere Aufschlüsse haben w il l , so stehe ich mit Vergnügen zn 
Diensten, und dieselben wären mit kurzen Worten recht 
leicht erfolgt, wenn sich Herr D r. Toman bewogen ge
funden hätte, sich darum zu erkundigen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der General
debatte das Wort?



Abg. K r o m e r : Ich bitte. Ich glaube, die Fest
stellung einer Maximalgrenze der Besteuerung von Berg- 
werks-Produeten sei nmiothwendig, überflüssig und unzu
lässig; denn die Maximalgrenze der Rcincrtragsstcner auf 
Bergwerks - Prodncte ist derzeit bereits gegeben. Es ist 
nämlich eben die Steuer, welche durch die gegenwärtig be
stehenden Gesetze ans Bergwerks - Produkte auferlegt ist. 
Eine gesetzliche Bestimmung, daß diese als Maximalsteuer 
anch bleiben müsse, würde, meiner Ansicht nach, vorerst 
wirkungslos sein; denn durch ein derlei Gesetz könnte einem 
spätem Gesetze, welches vielleicht nach 5 oder 10 Jahren 
auf Erhöhung der Steuer erfolgen soll, nicht derogirt 
werden.

Ich wüßte daher nicht, welchen Zweck man durch 
eine Feststellung einer Maximalgrenze erreichen soll. Eben 
deßhalb halte ich auch die Feststellung einer derlei Maxi
malgrenze als unzulässig, denn, wenn auch gegenwärtig der 
Bergbau nur diese Jahresstener ertragen kann, so folgt ja 
daraus nicht, daß er auch künftighin unter geänderten, unter 
günstigere» Verhältnissen eine größere Steuer-Quote nicht 
ertragen könnte, daher sich der Reichsrath unmöglich binden 
kann, für alle Zukunft die gegenwärtig festgcstclltc Maxi- 
malgrenze anzuerkennen.

Ich bitte, zu cnvügeu, ob eine derlei gesetzliche Be
stimmung den Schutz des Bergbaues irgendwie sicher» wird. 
Ich beantrage demnach, daß in dem Anträge jener Wunsch, 
welcher die Feststellung einer Maximalgrenze auf die Rein
ertragssteuer von Bergwerks-Producteu betrifft, hier ge
strichen und wcggelasscu werde; denn wer zn viel begehrt, 
der begehrt nichts.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte Herrn Abgeordneter Kromer, 
m ir jene Stellen, welche er gestrichen zn haben wünscht, 
bekannt zn geben.

Abg. K r o m e r :  Ich habe soeben bemerkt, daß dieses 
Begehren im Anträge gestellt worden ist; ich muß daher 
den Antrag erst nachträglich stylisiren.

Im  Pimctc » nämlich heißt cs: „daß die mit dein 
Gesetze vom 28. April 1862 angeführte RcinertragSstener 
ohne Maximalgrenze die bergmännischen Interessen des Her
zogtums Krain sehr empfindlich bedrohe." Dieser Punkt 
wäre der erste, der wegzulasseu ist. Und im Punkte t> 
heißt eS: „Der Landtag stellt daher an die H. StaatS-
regieruug den Antrag, daß dieselbe im ReichSrathe wo 
möglich schon in der nächsten Session eine Vorlage zur 
verfassungsmäßigen Revision des Gesetzes vom 28. April 
1862 mit dem Anträge auf Festsetzung einer Maximal
grenze für die Reinertragssteuer einbringe." Diese Bestim
mung müßte auch weggelasseu werden.

P r ä s i d e n t :  Ich muß den Herrn Abgeordneten 
Kromer doch bitten, da mir hier als Vorsitzenden unmög
lich is t, die Fassung seines Antrages in der Art anfzn- 
fassen, mir seinen Antrag schriftlich zu überreichen.

Es ist mir von dein Herrn Abgeordneten Mnlley ein 
Ant rag. . . .

Abg. M n l l e y :  Is t schon abgethan, das frühere 
habe ich mir beigebracht, wenn nicht die Textirnng derart 
wäre, daß sie mir annehmbarer scheint.

P r ä s i d e n t :  Da der Antrag des Herrn Abgeord
neten Kromer ohnedieß nur eine Auslassung bezielt, so ent
fällt die Unterstützungöfrage und würde nur bei der Ab
stimmung allfällig ans denselben Rücksicht genommen werden. 
Wünscht noch Jemand in der Generaldebatte das Wort?

Abg. D r. T  o m a n : Ich habe zwar in meinem
ursprünglichen Anträge den Punkt der NettobestcncrnngS- 
grenze zur Bittestellnug an die H. Regierung nicht ausge
stellt, obwohl ich die Unzweckmäßigkeit, die Schädlichkeit
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der Bergbansteuer ohne Maximalgrenze einsehe. Es er
freute mich daher insbesondere, daß der Ausschuß in dieser 
Beziehung einstimmig diese Position in den Antrag anfzu- 
nehmen, genügende Gründe gefunden und erkannt hat.

Es würde zu weit führen, über das, was ich neulich 
ungeachtet dessen, daß ich den directen besagten Antrag nicht 
stellte, doch in der «Motiviruug hinsichtlich der Maximal
grenze vorbrachte und nachwies, wie nachtheilig die Berg- 
banstcuer ohne Maximalgrenze aus unfern Bergbau, der 
ohnehin nicht eben in bessern Verhältnissen, als in ändern 
Ländern steht, wirkt, noch Alles zur Begründung des frag
lichen Antrages vorzubriugeu; aber etwas muß ich doch 
bemerken.

M ir  kommt cs vor, daß der verehrte Herr Abgeord
nete Kromer nicht vom richtigen Gesichtspunkte aus diese 
Sache ausgegrisfeu und mifgefaßt hat. Dieses erlaube ich 
mir aus dem Grunde zu sagen, weil er behauptete, cs 
sei nicht möglich, gegenwärtig eine Maximalgrenze zn setzen.

Dieses ist dadurch widerlegt, daß die H. Regierung 
in ihrer Regieruugs - Vorlage, die sic vor 2 Jahren im 
Reichsrathe einbrachte, ausdrücklich die Maximalgrenze von 
5 °,'0 des reinen Einkommens ausgenommen hat, und daß 
nur der bezügliche Ausschuß und der h. Reichsrath in sum
marischer Behandlung des Gegenstandes glaubte, zur Eou- 
forminmg der allgemeinen Einkommensteuer die Maximal- 
grenze von 5 °/0 fallen lassen und zur allgemeinen Einkom
mensteuer greisen zn können, wobei man sich vielleicht nicht 
vor Augen gehalten hat, welche nuverhältuißmäßige höhere 
Besteuerung dadurch zu Stande gebracht worden sei. Wenn 
ich die Maximalgrenze von 5 ° ;  auf die Bergbau-Erzeug- 
ttiffe setze, so zahle ich vom reinen Einkommen 5 °/0, damit 
ist es abgethan. Wenn ich aber sage, die 5 °/0 Maximal- 
grenze soll aufgehoben werden, es soll vom Reinerträge 
der Bergbau-Erzeugnisse, sowie vom Reinerträge irgend 
eines ändern Unternehmens, einer ändern Spekulation, 
die Einkommensteuer gezahlt werden, so unterliegt diese 
Bestimmung nach dem bezüglichen Stcuerpatente der Ein- 
kominenstcuer I. Elasse allen ändern Bedingungen, wie sie 
überhaupt bei der Einkommensteuer Zusammentreffen, näm
lich der Steigerung der Einkommensteuer und den Zuschlägen, 
welche zur Einkommensteuer kommen.

Ich weiß nicht, wie groß Heuer der Zuschlag bei uns 
ist, aber er dürfte fast die Höhe der Steuer erreichen; ich 
nehme aber nur die Hälfte an; wir haben heuer 7 \  Ein« 
konimensteuer, nicht 5°/0 wie bisher, weil die Einkommen
steuer erhöht worden ist, 4°/0 würde der Zuschlag betragen, 
so haben wir Heuer 11% statt der ursprünglich von der 
Regierung beantragten 5 0,0 , also mehr als noch ein M a l 
so viel!

Wenn man nun in Betracht zieht, daß in keinem 
Staate Europa's, auch in jenen nicht, welche sich der gün
stigsten Bergbauverhültuissc erfreuen, auch in Schweden 
nicht, auch in Spanien nicht, auch in Preußen und Eng- 

i fand nicht, eine so hohe Bcrgbcstcueruug cxistirt, als bei uns, 
in welcher Beziehung schon die umfassendsten Daten te i l 
weise neulich von m ir, theilweise aber heute von dem Herrn 
Berichterstatter gegeben worden sind, wenn man in Betracht 
zieht, daß die preußischen Bergbauproduete im Handel nicht 
nur auf der einen Seite uns vom in- und ausländischen Markte 
verdrängen, z. B . in Wien und in allen anderen deutschen 
Städten, sondern auch über unser Land hinaus, in der 
Levante, wohin ehemals wir und andere österreichische Berg
werke ihre Artikel abgesetzt haben, mit ihren wohlfeilem 
Artikeln, weil sie eben eine wohlfeilere Besteuerung haben, 
daß auch die Engländer und Franzosen, die Belgier, die 
Schweden ebenso' nach Triest ihre Erzeugnisse bringen, und
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dort, wie allerwärts, allen unfern Montan - Artikeln sieg
reiche Concnrreiiz bringen, wenn dieses Alles in Betracht 
gezogen w ird, so muß man Wohl erkennen, daß das nicht 
nur im Interesse der Bergbau-Produccutcn liegt, sondern 
im Interesse der Finanzen Oesterreichs, daß eine Maximal
grenze gesetzt werde, weil durch eine unbegrenzte Netto- 
RcinertragSbestcueriing der Bergbau nach und nach vollkom
men erdrückt werden muß, da er schon jetzt nur mehr vege- 
tirt. Nehmen wir ferner in Betracht die gegenwärtige 
Calamität, die sich auö dem Steigen und dem Fallen des 
Geldwerthes ergibt; nehmen wir die Calamität, daß wir 
jetzt, da das Agio gefallen ist, mit den auswärtigen Pro
ducenten desto weniger eoneuriren können, deßhalb, weil aus
wärtiges Silber nicht mehr in der Höhe bei uns im Werthe 
steht, also im gleichen Berhältnisse unsere Preise für sic steigen 
und der Export immer geringer w ird, so muß man sich 
wohl auch für die Annahme dieses Punktes erklären, und 
ich glaube nicht, daß wir die vereinzelten Stimmen wären, | 
wenn dieser Antrag hier vielleicht vorher angebracht worden 
wäre; ich glaube, daß er die Nachahmung aller Länder 
gesunden hätte, und daß ganz gewiß im Reichsrathe, wenn 
eine bezügliche Borlage käme, sich ganz andere Stimmen 
gegen die Besteuernng vom Jahre 1862 erheben würden, 
als im Jahre 1862, wo nur ein anderer zwar sehr erfah
rener Abgeordneter aus Kärnten und ich in diesem Gegen
stände gegen die Besteucruug gesprochen haben.

Aus diesem Grunde, glaube ich, daß das H. Hauö 
ganz ruhig und getrost im Interesse des Landes und Reiches 
diesen Puukt annehmen könne.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der General- 
Debatte das Wort?

Abg. K r o in e r : Ich muß aufrichtig bekennen, daß 
ich erst gegenwärtig verstanden habe, was der Ausschuß 
mit dieser Bezeichnung „Maxinialgreuze" gemeint haben 
will. Stillem, wenn die Ansicht des Ausschusses derartig 
war, wie der Herr Abg. Tomau sie gegenwärtig ausge
sprochen hat, so glaube ich, ist die Stylisirung des An
trages eine minder glückliche. Denn die gegenwärtige Be
steuerung der Bergbanproducte bildet für jetzt die Maximal
grenze. Wird künftighin ein Gesetz erlassen, welches die 
Einkommensteuer überhaupt erhöht, so wird auch beim 
Bergbaue die Maxinialgreuze der Steuer überschritten werden, 
und daö kann durch ein späteres Gesetz allerdings verfügt 
werden. —  Die Maximalgrenze schützt also nicht. Ich 
glaube, die Stylisirung wäre eine bessere gewesen, wenn 
mau ausgesprochen hätte „das Einkommen vom Bergbau 
sei von den Stcncrznschlägcn frei zn stellen." Indessen, 
wenn der Ausschuß glaubt, daß in der von ihm gewählten 
Stylisirung seiner Anschauung der geeignetere und richti
gere Ausdruck gegeben ist, dann habe ich nichts weiter ein- 
zuwendeu.

P r ä s i d e n t :  Gehen der Herr Abg. Kroiner von 
ihrem Antrage ab? Ich frage das nur, weil ich mich 
sonst bei der Abstimmung nach der Special-Debatte darnach 
richten muß.

Abg. K r o m c r : Ich falle davon ab, und glaube nur, 
daß im Ausschuß - Antrage eine andere Stylisirung zu 
wählen wäre.

P r ä s i d e n t :  Wünscht der Herr Berichterstatter noch 
ein M a l daö Wort in der General-Debatte?

Berichterst. D  e s ch m a n n : ES hat wohl schon der 
Herr Abg. D r. Toman die Einwendung, welche der Herr Abg. 
Kromer bezüglich des einen Punktes des Ausschuß-Antrages 
vorgebracht hat, und die wohl mehr in einer unrichtigen Auf
fassung ihren Grund hatte, widergelegt. Ich muß nur be
merken, daß in den einzelnen Ausschüssen nicht immer

Männer da sind, die eine so genaue stylistische Feile an 
die Berichte und Anträge des Ausschusses legen, wie cs 
der Herr Abg. Kromer in gewiß sehr lobenswerthem Eifer 
immer wünscht. (Heiterkeit.) Jedoch hat der Ausschuß diese 
Position und diesen Terminus als einen solchen angenom
men, welcher in der Montanistik schon ein allgemein ge
bräuchlicher ist, welcher der Kürze halber durchgchcuds in 
den betreffenden Abhandlungen der berg - und hütten
männischen Zeitungen, die über diesen Gegenstand veröffent
licht worden, gang und gäbe ist. Bezüglich dieses Punktes 
also bi» ich einer weitläufigen Auseinandersetzung enthoben. 
Ich glaube jedoch, daß es hier nicht am uurechteu Platze 
sein dürste, die Worte einer gewichtigen Autorität auzu- 
führen, nämlich des Franzosen Girardin, welcher bei der 
Berathung des französischen Berggesetzes im Jahre 1810 
in der französischen Kammer als Berichterstatter über diesen 
Gegenstand bezüglich der Besteuerung der BergwerkSproductc 
ein sehr entscheidendes Votvm angab, wo er sagte: „Wenn 
eö gerecht erscheint, daß die BergwerkSeigcnthünicr eine 
Steuer entrichten, so ist cs doch mit Rücksicht a u f das 
G e m e i n w o h l  n o t h w e n d i g ,  daß di ese S t e u e r  
ä u ß e r st g e r i n g s e i (rxlrt'mrment modique) denn, wenn 
dieselbe beträchtlich wäre, so würde sic bald den bestehen
den Bcrgwerksbctrieb hemmen oder vernichten und ein Hin- 
dcritiß für allen künftigen Betrieb sein. Es ist anerkannt, 
daß jede Auflage, welche die Industrie drückt ,  mehr 
schädlich als nützlich ist. Der BcrgwerkSbctreiber hat kein 
anderes Eigenthum als die Frucht seiner Arbeit. Aller
dings gibt dcmfclbcn ein ergiebiges Bergwerk einen solchen 
Nutzen, welcher ihn für die Zinsen seiner Auslagen ent
schädiget; aber dieser Nutzen wird stets durch die, minde
stens den Vorthcilcn gleichkommenden Gefahren ausgewo
gen. Der Bcrgwerksbctrieb muß crmuthigct werden, denn 
seine Erträge sind unbestreitbar e in  R e ich t hum me h r  
und  ei ne A u s g a b e  w e n i g e r  für eine S tation; in
dem dieselbe sonst im Auslaude die Bedürfnisse der Ge
sellschaft und der Mannfactnr kaufen müßte. —  Das Ge
setz begünstigt den Bcrgwerksbctrieb durch die Vorschrift, 
daß derselbe niemals den gewöhnlichen Stenern unterworfen 
fein soll, wogegen die lediglich zur Deckung der Berwal- 
tungskostcii zu erhebenden Abgaben (feste Steuer, unserer 
Maßengebühr ähnlich), so unbedeutend sind, daß sie Nie
manden von der Fortsetzung oder dem Beginne des Berg
baues abschrcckcn werden."

Ich glaube, daß diese Worte einer zwar fremden 
Autorität auch für unser Land die vollste Geltung haben. 
Zum Schlüsse erlaube ich mir bezüglich des Differenz- 
Punktes, welcher zwischen dem Herrn Präsidenten der hie
sigen Handelskammer und dem Herrn Abg. D r. Toman 
obwaltet, Einiges anznsühren, und namentlich erlaube ich 
mir dem Herrn D r. Toman die Bemerkung zn machen, 
daß beim aufmerksamen Durchlesen der Berichte der Han
dels- und Gewerbekammer sich einem unwillkürlich die 
Ueberzengnng aufbringen muß, daß ein sehr reichhaltiges 
Materiale bezüglich des Bergbaues in Krain daselbst nie- 
bcrgelegt ist, und cs muß der hiesigen Handelskammer 
daö ehrende Lob gespendet werden, daß sic auch die Inter
essen der Montan-Industrie mit eben so sorgsamen Auge 
berücksichtiget, wie jene des Handels und der übrigen Ge
werbe in Krain. (Ruse: Sehr gut.)

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen.
Abg. D r. T o m a n :  D arf ich zu einer persönlichen 

Bemerkung daö Wort bitten ? Ich wollte nur sagen, daß 
eS mir sehr angenehm ist, daß dort, wo ich glaubte, Wun
den schlagen zn müssen, ein Anderer das heilende Pflaster 
auflegt.



P r ä s i d e n t :  Ich werde, nachdem kein eigentlicher 
Antrag gestellt, der ablehnende des Herrn Abg. Kromer 
aber zurückgezogen worden ist, zur Spezialdebatte übergehen.

Der erste Punkt lautet: (Liest Punst ->) des Aus- 
schußantrageö.) Wünscht Jemand der Herren in der Spe- 
zialdebatte über diesen Antrag zu sprechen. (Nach einer 
Pause.) Wenu nicht, so bringe ich diesen Antrag deö 
Ausschusses zur Abstimmung und bitte jene Herren, welche 
mit demselben einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig ange- 
nommen. Liti ra b) des Antrages lautet: (Liest Punkt l>). 
Wünscht Jemand von den Herren rücksichtlich dieses An
trages das Wort? (Noch einer Panse.) Weuu nicht, so 
bringe ich ihn in der eben vorgetragencn Fassung zur Ab
stimmung und bitte jene Herren, welche mit demselben ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) 
E r ist genehmiget. Da mich dieser Antrag ans zwei 
Theilen besteht, ist nach der Geschäftsordnung die dritte 
Lesung uothwendig. Wenn es also das H. Haus geneh
miget, daß die dritte Lesung dieser Auiiahine bereits heute 
stattfiiide (Ruse: J a ) , so bringe ich nunmehr diese Anträge 
im Ganzen in dritter Lesung zur Abstimmung und bitte 
jette Herren, welche mit diesen Anträgen in dritter Lesung, 
im Ganzen einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) Die Anträge sind in dritter Lesung 
genehmiget.

W ir hätten somit die heutige Tagesordnung erschöpft.
Soeben ist mir folgende Interpellation vom Herrn 

Landtags-Abgeordneten D r. Lovro Toman überreicht worden.
(Liest:) Interpellation des Abg. D r. Toman an die 

h. k. k. Regierung.
In  den ersten Tagen deö Monates März sind 300 

in den Jahrgängen 1856, 1857 und 1858 assentirte Mann 
deö löbl. Prinz Hohenlohe 17 Linien - Inst. - Ngmtö. be
urlaubt worden, wogegen zur Deckung des dadurch ent
standenen Ausfalles, 300 neu assentirte Recrnten einrückend 
gemacht worden sind.

Dem Bernehmen nach soll in allernächster Zeit eine 
Abtheiluug von 400 Mann des gedachten vaterländischen 
Regiments zur Dieustleistuug bei den Salinen in Istrien 
verwendet werden.

Diese Commandirnng von 400 Mann erscheint, ab
gesehen von der Unbilligkeit in militärischer Beziehung, sehr 
nachteilig für die national - öeonomifchen Interessen unserer 
Heimat.

Belangend die militärische Seite muß erwähnt werden, 
daß der ganze Urlanberstand des gedachten Regiments bei 
dem Umstande, als ein Bataillon desselben in Dalmatien 
auf dem Kriegsfüße steht, höchstens ungefähr 550 Man» 
beträgt, von denen jedoch der siebente oder achte Theil, 
weil im Jahre 1855 assentirt, somit Heuer in die Reserve 
tretend, nicht mehr einberufen werde» darf.

Werden »»n von diesem Urlauberstaiide 400 Mann 
einbcrufcu, um das oberwähnte Detachement nach Istrien 
sende» und zugleich im GarnisonSorte Laibach den Dienst 
versehen zu können, und nicht unter den vorgeschriebenen 
Stand zn kommen, so werden saetisch die sieben letzten 
Jahrgänge des Regiments mitten im Frieden fortan in 
activer Dienstleistung verbleiben, was nicht nur an und 
für sich hart, sondern auch ändern Truppeukörperu gegen
über unbillig ist.

Beispielsweise sei bemerkt, daß die zwei heimischen 
Jägerbataillone in der Lage sein sollen, erst im Jahre 
1861 Assentirte beurlaube» zn können, während der dem 
Stande des Regiments Hohenlohe Angehörige, wie eben
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dargethan worden, durch 7 bis 8 Jahre dem Vaterhanse 
entrissen bleibt.

Ucbrigcnö drängt sich aber anch die Frage auf, ob es 
nicht möglich wäre, die gedachten 400, nach Istrien abznsen- 
dende Mann, aus verschiedenen Trnppcnkörpern, oder ans 
einem ändern in bessern StandeSverhältnissen befindlichen 
Rcgimcntc zn stellen.

I n  national - öeonomischer Beziehung trifft die ge
dachte Urlauber-Einberufung das Land um so härter, als 
durch dieselbe eben in der Zeit, wo die meisten nnd wich
tigsten landwirtschaftlichen Arbeiten dnrchzusühreu sind, 
eine so bedeutende Arbeitskraft entzogen wird, die man um 
so schwerer vermißt, als die eben vollendete Asseutiruiig 
1200 arbeitsfähige Mann vom Nähr- zum Wehrstande 
übergeführt hat.

W ir stellen nun an die hohe k. k. Landesregierung die 
Frage, ob und was ihr von der besprochenen Urlauber- 
Einberufung bekannt sei und welche M itte l sie zu ergrei
fen gedenkt, um den geschilderten Calamitäten vorzubeugeu. 
D r. Lovro Toman, Anton Zo is, D r. Bleiweis, Bilhar, 
Klemencic, RoSmann, Mich. Freih. Zois, Jombart, Mutlei;, 
D r. Josef Snppan, Graf AnerSperg, Derbitsch, Sagorz, 
Math. Golob, Locker, Johann Kosler, D r. Joh. Skedl, 
Karl Obrefa, v. S trah l, v. Langer, Joh. Kapelle, Joh. 
Toman.

Ich übergebe diese Interpellation dem Herrn Regie- 
rnngs - Cvimnissür.

Regicr.-Commissür LaudeSrath R o t h :  Ich übernehme 
diese Interpellation, muß aber erklären, daß ich heute nicht 
in der Lage b in , irgend eine Antwort darauf zu geben.

P r ä s i d e n t :  Für die nächste Tagesordnung bean
trage ich folgende Gegenstände:

1. Den heute unerledigt gebliebenen Gegenstand, betref
fend die Bewilligung einer Gnadengabe.

2. Den Antrag, bezüglich der Anlegung neuer Grund
bücher und die Verbesserung der vorhandenen öffent
lichen Bücher.

3. De» Vortrag, bezüglich der Förderung der Opera
tionen deö Gruttdlafte»-Ablöfuvgö-Geschäftes.

4. Den Vortrag über die Revision des Heeres - Ergän- 
znngS - Gesetzes, und

5. Kraft §. 46 der Geschäftsordnung einige Erledigungen 
des Petitions - Ausschusses, die nothwendig daran 
kommen müssen.

Da ich glaube, daß wir kaum mit diesen Gegen
stände» fertig werde», so bringe ich andere Gegenstände 
nicht an die Tagesordnung.

Als nächsten SitzungStag würde ich bei dein Umstande, 
als Morgen ein großer Feiertag ist, Montag beantragen. 
(Abg. D r. Toman und Abg. Derbitsch melden sich zum 
Worte.)

Abg. D r. T o m a n :  Dann beantrage ich, daß heute 
Nachmittag um 5 Uhr die Sitzung wieder ausgenommen 
werden möchte, wenn schon der Umstand, daß der Feiertag 
morgen geheiligt werden soll, hinderlich wäre, morgen 
eine Sitzung abhalten zu lasse». (Bravo iut Centn»».)

Abg. D e r b i t s c h :  Ich wollte ebeu eine Sitzmig für 
morgen beantragen; allein ich bin auch einverstanden, wenn 
die Sitzung heute Nachmittag angenommen wird. (Rufe: 
W ir haben keine Zeit die Vorlagen zu lesen bis heute Nach
mittag.)

P r ä s i d e n t :  Meine Herren! ich erlaube mir dieß- 
falls Folgendes zn bemerken: Kraft §. 2 der Geschäfts- 
Ordnung hat der Präsident Sitznngen anznordnen. Ich 
würdige vollkommen, daß morgen ein hoher Feiertag ist, 
und daß cs höchst wü»schenswerth wäre, wenn w ir »»sere
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Arbeiten morgen aussetzen könnten, da ich unsere Arbeiten 
jedenfalls für schwere Arbeiten erkläre; jedoch in Rücksicht 
der heutigen Nachmittag-Sitzung muß ich mir eine persön
liche Bemerkung erlauben. Ich selbst habe noch ein Referat 
zu machen, welches zur Borlagc an das H. Haus bestimmt 
ist, und ich müßte, da der Herr Landeshauptmann selbst 
unpäßlich ist, ohne weiters heute Nachmittag den Vorsitz 
führen, würde daher eine Beirrung in Beziehung auf die 
Beschlüsse des Landtages herbeiführen, wenn ich heute nicht 
in die Lage versetzt würde» mein Referat zu vollenden, 
welches ich heute erst vollenden kann, und zwar aus dem 
Grunde, weil erst vor drei Tagen im Landes - Ausschüsse 
der bezügliche Beschluß gefaßt wurde, ich aber seither täglich 
das Präsidium im Landtage zu führen hatte.

Abg. D e r b  Usch:  Da nach Aeußcrung des Herrn 
Präsidenten für heute eine Sitzung nicht mehr angenommen 
werden kann, und wir so wichtige Sachen zu erledigen haben, 
die Zeit unserer Session aber nurmehr nach Stunden 
bemessen ist, in welcher wir unmöglich unserer Aufgabe 
genügen könnten, wenn die Sitzungen erst Montag wieder 
ausgenommen werden würden, nachdem wir noch das Prä
liminare über die verschiedenen Fonde zu erledigen, dann

(S ch luß  der S itzung

den hochwichtigen Bericht in Betreff der Steucrfrage zu 
vernehmen haben, wir aber selbst diese Gegenstände, die 
der Herr Präsident jetzt auf die Tagesordnung gestellt hat, 
nach meiner Meinung schwerlich erledigen können, am 
Dinstagc aber, wie wir wissen, die jetzige Session ge
schlossen werden w ird , so müßten offenbar einige von den 
wichtigsten Gegenständen übrig bleiben, wenn erst Montag 
wieder Sitzung wäre.

Ich beantrage daher, Morgen um die gewöhnliche 
Zeit eine Sitzung. (Rufe: Um 11 Uhr.)

Ich glaube, daß w ir als gute Christen unserer Pflicht 
auch bis 10 Uhr genügen können. (Rufe: Sehr gut!)

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir schließlich Folgendes 
zu bemerken: Ich würdige ohne weiters die Heiligkeit des 
Feiertages, allein die Kirche gibt auch dem Landmanne, 
wenn Gefahr am Verzüge ist, die Dispens, und ich glaube, 
bei uns ist die höchste Gefahr am Verzüge. (Bravo, Bravo! 
Ganz richtig!)

In  Berücksichtigung dieses Umstandes werden w ir also 
nicht fehlen, wenn wir morgen Vormittag um 10 Uhr 
eine Sitzung halten. '(Beifall.) Ich schließe die Sitzung.

»  U h r 3 0  M in u te n .)
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